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Was will ich werden?  
18. Bildungsmesse in Thale vom 14.03. – 16.03.2024 im BTZ Thale

Was will ich werden?  Diese Frage stellen sich Absolventen nicht erst mit dem Abschlusszeugnis in 
der Hand. Die Entscheidung, welchen beruflichen Weg wir gehen wollen, ist eine der wichtigsten 
Entscheidungen im Leben und sollte deshalb gut überlegt sein!

TOURISMUS BÜRGER WIRTSCHAFT

Welche vielfältigen Möglichkeiten es für die 
Schülerinnen und Schüler in der Stadt Thale und 
dem gesamten Harzkreis gibt, können Sie von 
Donnerstag, 14. März – Samstag, 16.03.2023, in 
der Zeit von jeweils 9:00 – 14:00 Uhr bei der 18. 
Bildungsmesse im „Bildungs- und Technologie-
zentrum“ (BTZ) Am Bodeufer 2, in Thale, erfahren.

Ziel der Veranstaltung ist es, die Jugendlichen 
bei ihrer Suche nach einem geeigneten Ausbil-
dungs- oder Studienplatz zu unterstützen. So 
werden den Schülern die verschiedenen Aus-
bildungsmöglichkeiten, die sie hier im Harz-
kreis haben, aufgezeigt. Rund 40 Aussteller aus 
Dienstleistung und Service, Gastronomie, In-

dustrie, Handwerk und dem öffentlichen 
Dienst stellen sich vor. Sie präsentieren 
sich praxisnah und geben Schülern sowie 
auch den Eltern die Möglichkeit auftreten-
de Fragen im Gespräch mit kompetenten 
Ansprechpartnern zu klären und sich über 
Ausbildungsberufe oder Studienangebote 
zu informieren. Zudem werden organisier-
te Führungen durch das BTZ angeboten. 

Wer sich unsicher ist, ob seine Be-
werbungsunterlagen vollstän-
dig sind bzw. Tipps für eine 
Optimierung seiner Bewer-
bung möchte, kann das An-
gebot der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Sachsen-

Anhalt West nutzen und seine Bewerbungsun-
terlagen auf der Bildungsmesse checken lassen! 
Am Samstag finden erstmalig auch Beratungen 
für Umschulungen statt.

Die Organisatoren möchten mit der Berufsbil-
dungsmesse einen Beitrag dazu leisten, jun-
ge Leute an unsere Region zu binden, denn 
die Stadt THALE und der HARZ sind lebens- 
und liebenswert. Neugierig geworden? 

Dann kommen Sie vorbei.



JETZT BEWERBEN:
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR UNSER TEAM:
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gern auch  

Quereinsteiger aus anderen handwerklichen Berufen

Tel.: 0 39 485 / 65 11 82 oder info@hwg-haustechnik.de

• MECHATRONIKER/IN
• GIESSEREIMECHANIKER/IN
• WERKZEUGMECHANIKER/IN
• INDUSTRIEMECHANIKER/IN

• ZERSPANUNGSMECHANIKER/IN
• FACHINFORMATIKER/IN

DEINE AUSBILDUNG 
BEI BOHAI TRIMET

BEWIRB DICH BEI UNS UNTER: 
www.bohai-trimet.com/karriere 

BOHAI TRIMET 
Automotive Holding GmbH 
Aluminiumallee 1 
06493 Harzgerode

w w w. b o h a i - t r i m e t . c o m

Wir suchen für 2024
Auszubildende zum/zur

Die Senioren-Wohnparks der Marseille-Kliniken AG sichern seit 
weit mehr als 30 Jahren bundesweit eine hohe Qualität der PPege. 
Sie bieten eigene Wohnbereiche für Bewohner mit Demenz, 
Multiple Sklerose oder Menschen im Wachkoma an. 
Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt!

PPegefachmann /
PPegefachfrau (m/w/d)

Kauffrau / Kaufmann im 
Büromanagement (m/w/d)



Betreuungskraft
(280 Std. und Refresher)

Behandlungspflege
(40 Stunden)

IBB-Harz.de
Qualität in der Bildung seit 1992Podologe/in

Beginn: 01.10.

Pflegehelfer/in
Beginn: 01.08.

Pflegefachmann/-frau
Beginn: 01.09.

Kosmetiker/in
Beginn: 01.08.

Umschulungen 
(26 Berufe; Voll-/Teilzeit)

Praxisanleiter/in
(300 Std und Refresher) 

Ausbildungen Fort- und Weiterbildungen

Groß Orden 5  - 06484 Quedlinburg  - Tel.: 0 39 46 - 51 43 11  - Info@IBB-Harz.de

Pflegebasiskurs
(200 Stunden)

Virtuelle
Akademie

WWW.IHREFRISEURGMBH.DE

DEINE ZUKUNFT 
IM FRISEUR- 
HANDWERK

BEWIRB DICH JETZT !

Haus der Schönheit
Adelheidstraße 1a
Tel.: 03946 / 21 89
Mail: info@ihrefriseurgmbh.de

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern ein sonniges 

OSTERFEST!

Ziegelhohlweg 4 • 06484 Quedlinburg 
z 0 39 46 / 51 60 00

Steinweg 27 • 06484 Quedlinburg 
z 0 39 46 / 24 91

Ein Job mit sicherer Zukunft &  
vielseitigen Ausbildungs- und  
Aufstiegsmöglichkeiten!

Alle reden über Energie sparen, smart 
home und Sprachsteuerung. In diesem 
Beruf kannst du nicht nur darüber reden, 
du kannst es machen! 

In deiner abwechslungsreichen und 
spannenden Ausbildung lernst du 
den Aufbau der Infrastruktur in der 
Gebäudetechnik. Von konventioneller 

Installation bis Hausautomation im 
Schwerpunkt IT & Kommunikationstech-
nik wirst du professionell und zielgenau 
ausgebildet.

Danach muss noch lange nicht Schluss 
sein! Mit dem Gesellenbrief kannst Du 
Deinen Meistertitel, Techniker oder 
Betriebswirt erlangen oder Dich spe-
zialisieren. 

Hast Du noch Fragen, dann ruf an unter 
03946 2491.

Wir bauen für die Zukunft!

Bewirb dich jetzt per Post oder E-Mail unter: 
Elektrotechnik Quedlinburg GmbH, Steinweg 27, 

06484 Quedlinburg, info@elektrotechnik-qlb.de

 „Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik“

Wir wünschen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern ein sonniges 
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 „Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik“

Wir suchen für 2024
Auszubildende zum/zur

Die Senioren-Wohnparks der Marseille-Kliniken AG sichern seit 
weit mehr als 30 Jahren bundesweit eine hohe Qualität der PPege. 
Sie bieten eigene Wohnbereiche für Bewohner mit Demenz, 
Multiple Sklerose oder Menschen im Wachkoma an. 
Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt!

PPegefachmann /
PPegefachfrau (m/w/d)

Kauffrau / Kaufmann im 
Büromanagement (m/w/d)



Ab 1. März startet die neue Mopedsaison. Bei der ÖSA gibt es 
alles, was man dafür braucht - Schild-Schutz-Service. 
 

BARBARA LANGHANS
Bodestieg 1   06502 Thale
Tel.: 03947 2268
Mobil/      : 0151 21994199
Mail: barbara.langhans@oesa.de

MopedSchutz

DEIN MOPED.
DEIN STYLE. AUSBILDUNG

oder STUDIUM
Bei uns 

gibt´s beides!

ewu rf
R E S T A U R A N T Thale

Rätseldorf

HOTEL, RESTAURANT, 
VERANSTALTUNGEN 

& ESCAPE ROOM
Poststraße 18, 06502 Thale

Tel.: 03947 939 44 66
www.mythenresort.de

Restaurant geöffnet 
Mo – Sa:  17:00 bis 21:30 Uhr 

 

„MÄNNERSCHNUPFEN“

Comedy Show  am 2. März 2024



Dokumentationsmanager 
(PPegefachkräfte) 
in Voll oder Teilzeit (m/w/d)
PPegefachkräfte 
in Voll oder Teilzeit (m/w/d)
Qualiizierte PPegehelfer 
in Voll oder Teilzeit in Voll oder Teilzeit (m/w/d)
PPegehelfer in Teilzeit (m/w/d)
Staatlich anerkannter 
Sozialpädagoge –Sozialarbeiter 
in Voll oder Teilzeit (m/w/d)
Reinigungskraft in Teilzeit (m/w/d)
Ergotherapeut in Teilzeit (m/w/d)
Betreuungskraft Betreuungskraft in Teilzeit (m/w/d)

ewu rf
R E S T A U R A N T Thale

Rätseldorf

HOTEL, RESTAURANT, 
VERANSTALTUNGEN 

& ESCAPE ROOM
Poststraße 18, 06502 Thale

Tel.: 03947 939 44 66
www.mythenresort.de

Restaurant geöffnet 
Mo – Sa:  17:00 bis 21:30 Uhr 

 

„MÄNNERSCHNUPFEN“

Comedy Show  am 2. März 2024

Stadt Thale

sucht zum 01.06.2024 einen

Stadt Thale

Der Bürgermeister

Nähere Informationen sowie den Text der 
Stellenausschreibung fi nden Sie unter 
www.bodetal.de
(Bürgerservice/Rathaus Online)

Mitarbeiter Bauhof (m/w/d)

Die
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Gemeinsam statt einsam:
Jahreshauptversammlung des Seniorenverbandes der Stadt Thale e.V.

Als einer der größten Vereine der Stadt Thale vereint der Seniorenverband gegenwärtig 143 Mitglie-
der unter dem Motto »Gemeinsam statt einsam« und so trafen sich am 31. Januar 117 Mitglieder 
im Rathaussaal zur Jahreshauptversammlung. Ein Zeichen des großen Interesses an der Verbands-
arbeit. 

TOURISMUS BÜRGER WIRTSCHAFT

Zur Eröffnung konnte der Vorsitzende Hans-Jür-
gen Morbitzer nicht nur die Mitglieder, sondern 
auch Ehrenmitglied, Landrat Thomas Balcerowski 
sowie den Bürgermeister der Stadt Thale als Mit-
glied des Verbandes begrüßen. Zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung wurde nicht nur Re-
chenschaft über die geleistete Arbeit abgelegt, 
sondern auch die Neuwahl des Vorstandes durch-
geführt. 

Aus Alters- und Gesundheitsgründen legten die 
bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Funktionen 
nieder. In seinem Bericht verwies der Vorsitzen-
de auf die Erfolge und darauf, dass im Jahr 2023 
insgesamt 26 Veranstaltungen durchgeführt 
wurden an denen 1.433 Mitglieder teilnahmen. 
Für jedes Mitglied war demnach, entsprechend 
seinen Interessen etwas dabei. Nun ging es dar-

um, getreu dem Ver-
bandsmotto »Gemein-
sam statt einsam« die 
bisherige gute und 
abwechslungsreiche 
Verbandsarbeit fortzu-
setzen. Nach dem Jah-
resbericht hatten sich 
die Mitglieder Volker 
Knappe für den Vorsitz 
und Wolfgang Rosp-
lesch als neuer Schatz-
meister bereit erklärt. 

Somit ist der Vorstand des Seniorenverbandes 
wieder arbeitsfähig und kann die über Jahre 
währende gute Verbandsarbeit im Interesse aller 
Mitglieder fortsetzen. Die Mitglieder danken für 

die Bereitschaft und wünschen viel Erfolg für die 
neue Tätigkeit. Mit großem Applaus danken sie 
auch den scheidenden Vorstandsmitgliedern für 
ihre bisherige Arbeit.
E.Klinder

Team-Building-Abenteuer im Escape Room 
mit kulinarischem Genuss
Das Rätseldorf Thale bietet eine aufregende 
Gelegenheit für Teams, ihre Zusammenarbeit, 
Kommunikation und Teamgeist zu stärken. 
Statt eines gewöhnlichen Team-Building-
Events erwartet die Teilnehmer ein spannen-
des Abenteuer im Escape Room, gefolgt von 
einem Essen im Restaurant.
Escape Rooms haben sich als wirksames Mit-
tel erwiesen, um die Teamdynamik zu verbes-
sern und gleichzeitig Spaß zu haben. Diese 
anspruchsvollen Rätsel fördern nicht nur die 
Zusammenarbeit, sondern auch das Problem-
lösungsverhalten innerhalb des Teams. 
Im großflächigen Untergeschoss des Hotels 
„Mythenresort Heimdall“ existiert ein welt-
weit einzigartiges Rätseldorf. Die individuell 
eingerichteten Themenräume voller Über-
raschungen bieten Spaß und Spannung pur. 
Das Rätseldorf Thale umfasst insgesamt vier 
unterirdische Escape Rooms: Die Hütte im 
Wald – Hexensalbe oder heiliges Öl, Die Gara-
ge des Nachbarn – Ein Mensch und Ort voller 
Geheimnisse & Das Bergwerk – Die Legende 

von Schatz im Stollen. Die Räume und Her-
ausforderungen können mit zwei bis sechs 
Personen gespielt werden. Die Hütte im Wald 
existiert doppelt, so dass ein Challenge-Spiel 
für bis zu 12 Personen möglich ist. 
Nach dem Abenteuer im Escape Room kön-
nen die Teams im hauseigenen Restaurant 
entspannen und sich auf kulinarische Höhe-
punkte freuen. Das Küchenteam des Restau-
rants Fewur bereitet eine vielfältige Auswahl 
an Gerichten zu, um sicherzustellen, dass 
jeder Gaumen auf seine Kosten kommt. Von 
veganen und vegetarischen Optionen bis hin 
zu Gerichten mit Fleisch oder Fisch wird für 
jeden Geschmack etwas geboten.
Die angebotenen Pakete sind flexibel und 
können an die spezifischen Bedürfnisse jedes 
Teams angepasst werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.rätseldorf-thale.de, 
im Hotel Mythenresort Heimdall 
und unter der Telefonnummer 

03947 939 44 66.

Thale
Rätseldorf
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
- Flurbereinigungsbehörde -
Große Ringstraße 52 
38820 Halberstadt

 Halberstadt, 19.02.2024

BESCHLEUNIGTE ZUSAMMENLEGUNGSVERFAHREN „FELSENMÜHLE THALE“, 
LANDKREIS HARZ, VERF.-NR. HZO 134

am 12.02.2024 nach § 93 FlurbG angeordnet.

Hierzu ergeht die Aufforderung zur Anmeldung von Rechten.

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Be-
teiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, sind 
innerhalb von 3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt an-
zumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:

a)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet ge-
hörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten 
oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 
solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken, z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte 
(§10 Nr.2 d FlurbG);

b)  Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Hütungs-
rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, 
Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 01.01.1900 
begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch 
nicht bedurften;

c)  Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder 
das Liegenschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde in-
nerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen.

Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachge-
wiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gelten lassen (§14 Abs. 2 FlurbG). 

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristab-
laufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung au-
ßerhalb des Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, 
werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse 
beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbu-
ches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Be-
schaffung der Unterlagen für die Grundbuchberichtigung möglichst 
ungesäumt nachzukommen.

Zum Verfahrensqebiet gehören die Flurstücke:

Gemarkung Thale, Flur 3, Flurstücke 108, 110, 121,123, 124/2, 
125/1, 126/3, 130/2, 171, 172, 173,174,175, 202, 207

Aufgrund der §§ 91 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zu-

letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794, 2835), wurde das

Pokal des Bürgermeisters 

In diesem Jahr soll das Turnier 
„Pokal des Bürgermeisters 2024“ wieder stattfinden.

Diese Veranstaltung ist am 11.03.2024 um 15:00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Thale.
Bei dem Wettkampf um den Pokal des Bürgermeisters 
wird die Ballsportart »Zwei-Felder-Ball« gespielt.
Zu diesem Sportereignis sind alle sportbegeisterten Kinder und 
Erwachsenen recht herzlich eingeladen. 
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
- Flurbereinigungsbehörde -
Große Ringstraße 52 
38820 Halberstadt

 Halberstadt, 30.01.2024

FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN VORHARZ-MITTE 2 LANDKREIS HARZ  
VERF.-NR. WR 7.004 

VORZEITIGE AUSFÜHRUNGSANORDNUNG
- ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG -

In dem Flurbereinigungsverfahren Vorharz-Mitte 2 wird hiermit die 
vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplanes und des Nachtra-
ges 1 gern. § 63 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.März 1976 -BGBI. 1 S. 546 -zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2008 -Bundesgesetzblatt 
1, Seite 2794, angeordnet. 

1.  Am 01.04.2023 tritt der im Flurbereinigungsplan und des Nach-
trages 1 vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bis-
herigen (§ 61 Satz 2 FlurbG).

  Der Rechtsübergang erfolgt außerhalb des Grundbuches. Der 
Übergang des Besitzes und der Nutzung der Grundstücke er-
folgt mit Eintritt des neuen Rechtszustandes. Weitergehende 
Überleitungsbestimmungen nach § 62 Abs. 2 werden nicht er-
lassen.

2.  Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsicht-
lich der Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grund-
stücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben 
werden, an die Stelle der alten Grundstücke.

  Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten 
Grundstücken ruhen, ge hen auf die in deren örtlicher Lage aus-
gewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs.1 FlurbG). Das 
Gleiche gilt auch für die Pachtverhältnisse.

3.  Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkun-
gen des Eigentums wer den mit Ablauf des 01.04.2023 aufgeho-
ben.

4.  Gemäß § 62 Abs.1 Satz 2 FlurbG wird darauf hingewiesen, dass 
Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtverhältnis-
se (§§ 69 und 70 FlurbG) - soweit sich die Beteiligten nicht eini-
gen können - nach § 71 Satz 3 FlurbG spätestens drei Monate 
nach Erlass dieser Ausführungsanordnung beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuord nung und Forsten Mitte in Halberstadt zu 
stellen sind.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekannt machung vom 19.03.1991 (BGBI. 1 S.686) zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 12.06.2020 (BGBI. 1 S.1241) 
wird im öffentlichen Interesse und im überwiegenden In teresse 
der Beteiligten hiermit die sofortige Vollziehung der vorzeitigen 
Ausführungs anordnung angeordnet.

Begründung

a)  Der Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung ist zuläs-
sig und sachlich gerechtfer tigt, weil aus einem längeren Auf-
schub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und des 
Nachtrages 1 voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen 

würden. Die an hängigen Widersprüche rechtfertigen keinen 
weiteren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
und des Nachtrages 1, weil auch nach der vorzeitigen Ausfüh-
rungsanordnung der Flurbereinigungsplan und der Nachtrag 
1 geändert werden kann und diese Änderung in rechtlicher 
Hinsicht auf den in dieser Anordnung festgesetzten Tag zurück-
wirkt. (§§ 63 Abs.2, 64 FlurbG). Nach § 79 Abs.2 und § 82 FlurbG 
ist eine Grundbuchberichtigung der durch die Widersprüche ge-
gen den Flurbereinigungsplan und dem Nachtrag 1 berührten 
Flächen nicht zulässig. Durch diese gesetzlichen Vor schriften 
sind auch die Interessen der Widerspruchsführer gewahrt.

  Der bisher lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Über-
gangszeit vorgesehene Zustand muss im Interesse der Teilneh-
mer geändert werden. Um das Verfahren zu beschleunigen 
und den Teilnehmern die Vorteile der Flurbereinigung schon 
zu einem Zeitpunkt zu verschaffen, in dem der Plan noch nicht 
unanfechtbar geworden ist, wird durch diese vorzeitige Ausfüh-
rungsanordnung auch in rechtlicher Hinsicht der in dem Flurbe-
reinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand herbeigeführt 
und den Teil nehmern das Eigentum an ihren neuen Grund-
stücken verschafft. Dadurch wird der vorläufige Charakter des 
bisher erfolgten Besitzüberganges und der damit verbunde nen 
Rechtsunsicherheit beendet und die Voraussetzungen geschaf-
fen, dass die Teil nehmer über ihre neuen Grundstücke verfügen 
können (z.B. Belastungen, Veräuße rungen, Erbauseinanderset-
zungen).

  In dem Verfahrensgebiet Vorharz-Mitte 2 können verschiedene 
Teilnehmer die vorzei tige Grundbuchberichtigung beantragen 
und Eigentümer der neuen Grundstücke wer den (§ 82 FlurbG).

  Ein längeres Hinausschieben der Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes und des Nachtrages 1 würde für die Teilnehmer 
also erhebliche finanzielle und rechtliche Nach teile zur Folge 
haben.

  Es liegt daher im Interesse der einzelnen Beteiligten und auch 
im öffentlichen Inte resse, das anstelle des bisherigen nur auf 
Besitz beruhenden vorläufigen Zustandes der in dem Flurberei-
nigungsplan und des Nachtrages 1 vorgesehene neue Rechtzu-
stand durch die vorzeitige Ausführungsanordnung sobald wie 
möglich herbeigeführt wird.

  Der Erlass von weitergehenden Überleitungsbestimmungen zur 
tatsächlichen Überlei tung in den neuen Zustand, namentlich 
den Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grund-
stücke, ist entbehrlich. Die derzeitige Bewirtschaftung erfolgt 
auf Basis einer Vielzahl von sogenannten Pflugtauschen auf pri-
vatrechtlicher Grundlage. infolge dieses neuen Rechtszustandes 
sind die privatrechtlichen Absprachen und Vereinba rungen zur 
Bewirtschaftung neu zu treffen. Die tatsächliche Überleitung er-
folgt dann nach Maßgabe dieser Absprachen und Vereinbarun-
gen.

b)  Die sofortige Vollziehung eines Verwaltungsaktes kann ange-
ordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse eines Betei-
ligten liegt (§ 80 Abs.2 Nr.4 VwGO).
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  Die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens Vorharz-Mitte 
2 haben ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an einem 
sofortigen Eigentumsübergang und an der Beendi gung der 
bestehenden Rechtsunsicherheit. Durch den Eigentumsüber-
gang wird die rechtliche Verfügung über die Abfindungsflächen 
möglich. Mit Rücksicht darauf, dass in dem Gebiet aufs engste 
miteinander verflochtene Abfindungen bestehen, würde eine 
aufschiebende Wirkung den Eintritt der rechtlichen Wirkung 
möglicherweise über einen ängeren Zeitraum, der sich oft auch 
auf Jahre erstrecken kann, erheblich verzögern. Dieses wäre mit 
dem Interesse an einer rechtssicheren und störungsfreien Über-
leitung und somit mit den wichtigen Wirtschaftlichen Interessen 
der Beteiligten nicht vereinbar. 

  Um die aufgeführten Nachteile zu vermeiden und um den Be-
schleunigungsgebot der Flurbereinigung gerecht zu werden, ist 
die sofortige Vollziehung erforderlich. 

  Durch diese vorzeitige Ausführungsanordnung kann der ein-
zelne Beteiligte nur dann beschwert sein, wenn in der Wahl des 
Zeitpunktes des 01.04.2024 eine rechtswidrige Benachteiligung 
liegt. 

  Somit führt die Abwägung des öffentlichen Interesses und das 
Interesse der Gesamt heit der Beteiligten an der sofortigen Voll-
ziehung gegenüber dem möglichen privaten Interesse der Wi-
derspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung des Rechts-
behelfes dazu, dass wegen des erheblichen wirtschaftlichen 
Interesses der Beteiligten am Ei gentumsübergang sowie wegen 
des öffentlichen Interesses an der Beschleunigung des Verfah-
rens und an der Behebung der jetzigen Rechtsunsicherheit die 
sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanordnung 
dringend erforderlich ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Be kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt für Landwirt schaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt, oder beim 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Au-
ßenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben - Börde, 
oder beim Landesverwal tungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle/Saale einzulegen. 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Ober-
verwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203-
206, 39104 Magdeburg Antrag auf Wie derherstellung der aufschie-
benden Wirkung gestellt werden.

Bernd Weber

Hinweis zum Datenschutz
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereini-
gungsgesetz werden im vorliegen den Flurbereinigungsverfah-
ren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen 
Hinweise können im Inter net unter: www.lsaurl.de/alffmittedsgvo 
eingesehen werden oder sind beim ALFF Mitte erhält lich.

BEKANNTMACHUNG

Das Amtsblatt Jahrgang 09 Nummer 04/2023 des Trink- und Abwas-
serzweckverbandes Vorharz beinhaltet:

A. Satzungen
- 1. Änderung der Satzung des Trink- und Abwasserzweckverbandes 

Vorharz über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kos-
tenerstattungen für die Wasserversorgung (Wasserabgabensat-
zung)

B. Wirtschaftspläne
…

C. Sonstige Bekanntmachungen

und wurde am 19. Dezember 2023 wie verfügt bekannt gemacht. 
In der Stadt Thale wird das Amtsblatt zusätzlich öffentlich, zur Ein-
sichtnahme für Jedermann, ausgelegt für den Zeitraum 

01.03.2024 bis einschließlich 31.05.2024

während der Dienststunden der Stadtverwaltung in der Zeit Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 16 Uhr, Dienstag von 9 
Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr im Zimmer 124 (Erd-
geschoss) Öffentliche Auslegungen der Stadt Thale, Rathausplatz 1, 
06502 Thale.

Thale, 12.02.2024

Maik Zedschack, Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Das Amtsblatt Jahrgang 10 Nummer 01/2024 des Trink- und Abwas-
serzweckverbandes Vorharz beinhaltet:

A. Satzungen
…

B. Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2024

C. Sonstige Bekanntmachungen
…

und wurde am 16. Januar 2024 wie verfügt bekannt gemacht. 
In der Stadt Thale wird das Amtsblatt zusätzlich öffentlich, zur Ein-
sichtnahme für Jedermann, ausgelegt für den Zeitraum 

01.03.2024 bis einschließlich 31.05.2024

während der Dienststunden der Stadtverwaltung in der Zeit Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 16 Uhr, Dienstag von 9 
Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr im Zimmer 124 (Erd-
geschoss) Öffentliche Auslegungen der Stadt Thale, Rathausplatz 1, 
06502 Thale.

Thale, 12.02.2024

Maik Zedschack
Bürgermeister
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A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G

1.  Aus Anlass des Walpurgismarktes, des Tages der Deutschen Ein-
heit, der Veranstaltung „Hexoween“ und des Weihnachtsmarktes 
dürfen im Stadtzentrum Thale, begrenzt durch die Steinbachstra-
ße, Karl- Marx- Straße, Bahnhofstraße, Otto- Schönermark- Straße, 
Poststraße, Hubertusstraße, Walther- Rathenau- Straße, Parkstra-
ße und An der Hütte alle Verkaufsstellen im Sinne des § 2 LÖff-
ZeitG LSA in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr an folgenden Tagen 
öffnen:

  28.04.2024, 01.05.2024, 03.10.2024, 27.10.2024, 22.12.2024

2.  § 9 LÖffZeitG LSA, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, 
des Jugendschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes in je-
weils gültiger Fassung sind zu beachten.

3.  Für diese Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehung an-
geordnet.

4.  Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt für die Stadt Thale (Thale- Kurier) in Kraft.

Begründung:

Gemäß §§ 7, 11 und 14 des LÖffZeitG kann die Gemeinde erlauben, 
dass Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an höchstens sechs 
Sonn- oder Feiertagen geöffnet werden dürfen. Gemäß § 7 Abs. 4 
dieses Gesetzes, darf die Öffnung fünf zusammenhängende Stun-
den in der Zeit von 11 Uhr bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist 
auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Zustän-
dig für die Erlaubnis der zusätzlichen Ladenöffnungszeiten ist die 
Gemeinde, in diesem Fall die Stadt Thale.

Von der Öffnung ausgenommen sind der Neujahrstag, der Karfrei-
tag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der 
Totensonntag, der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie Heiligabend, 
soweit dieser auf einen Sonntag fällt. 

Zu den traditionellen Märkten und Veranstaltungen besteht gem. § 
7 Abs. 2 LÖffZeitG LSA ein besonderer Anlass zur Sonn- und Feier-
tagsöffnung. Die Zeit des Hauptgottesdienstes wurde berücksich-

tigt. Der Veranstaltungsbereich erstreckt sich erfahrungsgemäß zu 
allen Anlässen über den Rathausplatz und die Karl- Marx- Straße und 
Steinbachstraße bis hin zum Friedenspark entlang der Bahnhofstra-
ße, Parkstraße und Hubertusstraße. Der besondere Sachgrund ist 
gegeben. 

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wurde nach § 
80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-gerichtsordnung (VwGO) in der zurzeit 
geltenden Fassung angeordnet. Im Vorfeld einer Sonntagsöffnung 
sind unter Einhaltung aller relevanten Auflagen und Vorschriften 
umfangreiche planerische und organisatorische Maßnahmen sei-
tens der teilnehmenden Verkaufsstellen unabdingbar. Dies setzt eine 
entsprechende Planungssicherheit voraus. Diese Planungssicherheit 
wäre nicht gegeben, wenn im Falle eines Widerspruchs oder einer 
Klage die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs eintritt. Der 
Eintritt der Bestandskraft dieser Allgemeinverfügung ist dann unter 
Umständen nicht mehr rechtzeitig zu erwarten. Es ist den Gewerbe-
treibenden daher nicht zuzumuten, bis zum Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens und eines sich gegebenenfalls anschließenden 
gerichtlichen Verfahrens zuzuwarten. Daher ist die Anordnung der 
sofortigen Vollziehung im besonderen öffentlichen Interesse gebo-
ten.

Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Thale, Rathausplatz 1, 
06502 Thale, einzulegen.

Thale, den 12.02.2024

Zedschack
Bürgermeister

Auf der Grundlage der §§ 7, 11 und 14 des Gesetzes über die La-
denöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA) vom 
22.11.2006 (GVBl. LSA S. 528), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.12.2022 (GVBl. LSA S. 385) und in Verbindung mit § 35 Abs. 2 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) 
erlässt die Stadt Thale folgende 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 

Sie haben gemäß §50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) das Recht, der Datenübermittlung nach 
§50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu
widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß §50 Absatz1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene über die in §44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle,
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder
zu vernichten.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem
Widerruf.

Antrag auf Einrichtung einer 
Übermittlungssperre 

Eingangsstempel 

Antragsteller: 
Familienname: 

Vorname(n): 

Geburtsname: 

Geburtsdatum: 

Anschrift: 

Übermittlungssperren: 

Ich widerspreche gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen §50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) 

Datum und Unterschrift(en)) 

  Antragsteller 
Amtliche Vermerke: 
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In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Thale am 22.01.2024 
wurden nachstehend aufgeführte Beschlüsse im öffentlichen Teil ge-
fasst:

• Beschluss- Nr. 005/2024
 Genehmigung zur Annahme und Vermittlung einer Spende 

Thale, 22.01.2024

Maik Zedschack      
Bürgermeister Stadt Thale

A M T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G
DER BESCHLÜSSE DES ÖFFENTLICHEN TEILS DES HAUPTAUSSCHUSSES DER STADT THALE

A M T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G
DER BESCHLÜSSE DES ÖFFENTLICHEN TEILS DES HAUPTAUSSCHUSSES DER STADT THALE

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Thale am 22.01.2024 
wurden nachstehend aufgeführte Beschlüsse im nicht öffentlichen Teil 
gefasst:

• Beschluss- Nr. 168/2023
 Eilentscheidung Vergabe von Nachtragsleistungen zum Los 15.04 

Sanierung Zuwegungen zum Teilobjekt ( TO 1) Umbau Bergthea-
ter, Parkdeck sowie Straßen und Wege

• Beschluss- Nr. 169/2023
 Vergabe von Leistungen Los 16.04A Drehsperren Harzer Berg- 

theater zum Teilobjekt 1 (TO 1) Umbau Bergtheater, Parkdeck  
sowie Straßen und Wege

• Beschluss- Nr. 171/2023
 Eilentscheidung - Überplanmäßige Ausgabe und Vergabe zur  

Beschaffung eines Notstromaggregates

Thale, 22.01.2024

Maik Zedschack      
Bürgermeister Stadt Thale

VEREINSGALA „COME TOGETHER“ AM 06.04.2024 IM KLUBHAUS IN THALE

Am Samstag, 06.04.2024 um 18:00 Uhr findet bereits zum 8. Mal die große Dankeschön-Feier 
für die Vereine der Einheitsgemeinde Thale im Klubhaus in Thale statt. 

Einlass ist um 17:00 Uhr.

Die Karten können ab dem 15.02.2023 im Amt für Bürgerdienste 
bei Frau Brosig (Zimmer 109) der Stadt Thale erworben werden. 

Eine Karte kostet 17,50 Euro incl. Begrüßungsgetränk und Buffet. 

Es erwartet Sie ein buntes Bühnenprogramm. Musikalisch untermalt wird der Abend 
durch einen gemeinsamen Auftritt von Schülerinnen und Schüler aus den Schulen der Einheitsgemeinde Thale 

sowie einen Auftritt des Schulchors der Sekundarschule Thale/Nord.
Zudem sorgt der Künstler „TromPeti“ für gute Stimmung und lädt zum Tanzen ein.

Seien Sie dabei, wenn die Verleihung des „Goldenen Thalix“ durch den Bürgermeister der Stadt Thale, 
Herrn Maik Zedschack, für einen besonders engagierten Verein sowie für eine Einzelperson, 

die sich mit Ihrem Wirken in einem Verein besonders hervorgehoben hat, erfolgt.

Für das leibliche Wohl wird auch dieses Mal bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen viel Spaß an diesem Abend.
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In der Sitzung des Stadtrates der Stadt Thale am 01.02.2024 wurden 
nachstehend aufgeführte Beschlüsse im öffentlichen Teil gefasst:

• Beschluss- Nr. 153/2023
 2. Änderung der Satzung über den wiederkehrenden Straßenaus-

baubeitragssatz der Stadt Thale für die Straßenbaumaßnahme: 
„Ausbau Hauptstraße“ im Ortsteil Friedrichsbrunn Beitragserhe-
bung 2019 (Heranziehungssatzung)  

• Beschluss- Nr. 002/2024
 Annahme und Bestätigung einer Geldspende für den Bereich  

Gebäudemanagement Spielplatz Altenbrak

• Beschluss- Nr. 003/2024
 Zuschussvertrag Sozialzentrum Bode e. V.

• Beschluss- Nr. 006/2024
 Ernennung des Kameraden Norman Weißenborn zum stellvertre-

tenden Ortswehrleiter der Freiweilligen Feuerwehr Stecklenberg

• Beschluss- Nr. 007/2024
 Genehmigung überplanmäßige Ausgaben für Personalkosten 

2023  

Thale, 01.02.2024

Maik Zedschack      
Bürgermeister Stadt Thale

A M T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G
DER BESCHLÜSSE DES ÖFFENTLICHEN TEILS DES STADTRATES DER STADT THALE

In der Sitzung des Stadtrates der Stadt Thale am 01.02.2024 wurden 
nachstehend aufgeführte Beschlüsse im nicht öffentlichen Teil gefasst:

• Beschluss- Nr. 132/2023
 Grundstücksangelegenheiten 
 - Verkauf einer Teilfläche in der Gemarkung Friedrichsbrunn 

• Beschluss- Nr. 170/2023
 Eilentscheidung 
 - Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 150 T Euro
 für das Produktkonto 5712.784400

• Beschluss- Nr. 001/2024
 Grundstücksangelegenheiten
 - Verkauf von Teilflächen aus dem Flurstück 1204 in der Flur 5  

in Thale

• Beschluss- Nr. 008/2024
 Grundsatzbeschluss über die Vergabe der digitalen Ausstattung 

in der Grundschule Westerhausen im Zuge der Fördermaßnahme 
„DigitalPakt Schule 2019 – 2024“

• Beschluss- Nr. 009/2024
 Vergabeangelegenheit
 - Vergabe von Bauleistungen Los 14.13A WC-Anlage Container-

bauten Hexentanzplatz zum Teilobjekt 2 (TO 2) Umbau Hexen-
tanzplatz

Thale, 01.02.2024

Maik Zedschack      
Bürgermeister Stadt Thale

A M T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G
DER BESCHLÜSSE DES NICHT ÖFFENTLICHEN TEILS DES STADTRATES DER STADT THALE

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DES LANDKREISES HARZ, UMWELTAMT
ÜBER DIE AUSLEGUNG DES ANTRAGS AUF PLANFESTSTELLUNG GEMÄSS § 35 ABS. 2 DES GESETZES ZUR 

FÖRDERUNG DER KREISLAUFWIRTSCHAFT UND SICHERUNG DER UMWELTVERTRÄGLICHEN BEWIRT-
SCHAFTUNG VON ABFÄLLEN (KRWG) FÜR DIE ERRICHTUNG EINER INERTSTOFFDEPONIE 

DER DEPONIEKLASSE 0 „AM STEINBERG“ WARNSTEDT - TIMMENRODE

Die Brenn- und Baustoffhandel GmbH Badeborn hat am 21.12.2023 
einen Antrag auf Planfeststellung für die Errichtung und den Betrieb 
einer Deponie für Inertabfälle „Am Steinberg“ der Deponieklasse 0 
incl. einer Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. In dem be-
antragten Planfeststellungbeschluss werden andere behördliche 
Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigun-
gen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen 
rechtsgestaltend mit geregelt.

Das Plangebiet auf dem Gelände des Kiestagebaus Warnstedt – Tim-
menrode, welcher ebenfalls durch die Brenn- und Baustoffhandel 
GmbH Badeborn betrieben wird, befindet sich ca. 4 km östlich der 
Stadt Blankenburg zwischen den Ortschaften Warnstedt, Timmen-
rode und Westerhausen. Die geplante Deponie befindet sich unmit-

telbar südlich der rekultivierten ehemaligen Deponie Westerhausen, 
die Straßenanbindung erfolgt über die Landesstraße L 240 nördlich 
von Warnstedt.

Die Deponie der Deponieklasse 0 im Sinne der Deponieverordnung 
soll eine Grundfläche von ca. 19,5 ha einnehmen. Das Volumen des 
Deponiekörpers wird mit 1,7 Mio. m³ angegeben. Über einen Zeit-
raum von ca. 25 – 30 Jahren sollen ca. 2,89 Mio. Tonnen Inertabfäl-
le eingelagert werden. Die Deponie soll auf dem ausgekiesten und 
wieder verfüllten Kiestagebau errichtet werden, wobei die maximale 
Einlagerungshöhe 16,7 m zuzüglich einer Rekultivierungsschicht be-
tragen soll. Damit ist die geplante Endhöhe mit 200 m NHN identisch 
zur nördlich angrenzenden rekultivierten Deponie Westerhausen 
angesetzt.
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Der Landkreis Harz ist als Untere Abfallbehörde für die Durchführung 
des auf der Grundlage des § 35 Abs. 2 KrWG geführten Planfeststel-
lungsverfahrens sowohl als Anhörungsbehörde als auch als Planfest-
stellungsbehörde im Sinne des § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) zuständig. 

Vom Vorhabenträger wurde unter Vorlage eines UVP-Berichtes die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt ohne 
eine allgemeine Vorprüfung gem. § 7 Abs. 1 UVPG. Voraussetzung 
dafür ist die Zustimmung der Behörde. Nach Prüfung des Antrags 
wird das Entfallen der Vorprüfung als zweckmäßig erachtet. Damit 
besteht für dieses Vorhaben die UVP-Pflicht. Die Entscheidung der 
Behörde ist gem. § 7 Abs. 3 UVPG nicht anfechtbar. 

Der eingereichte Plan umfasst u. a. folgende Unterlagen:
Beschreibung des Vorhabens/Erläuterungsbericht, UVP-Bericht, 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag, Standsicherheits- und Setzungsberechnungen, Wasserhaus-
haltsberechnung, Wasserrechtlicher Fachbeitrag, Bodenuntersu-
chungen, Staubprognose, Lärmprognose, Planrechtfertigung

Die dem Vorhaben zugrunde liegenden Planunterlagen können 

vom 18.03.2024 bis zum 17.04.2024

digital auf folgenden Internetseiten eingesehen werden: 

https://www.blankenburg.de/wirtschaft/stadtentwicklung/
bauleitplaene-in-aufstellung/ 
https://www.stadt.bodetal.de

Zusätzlich werden die ausgelegten Unterlagen gemäß § 20 UVPG ab 
Beginn der Auslegung in das zentrale Informationsportal über Um-
weltverträglichkeitsprüfungen eingestellt: 
https://www.uvp-verbund.de

Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme während des o.g. Zeitraumes 
in die Papierunterlagen bei den folgenden Stellen zu den angegebe-
nen Zeiten unter Beachtung von anderen Schließzeiten (z.B. Feierta-
ge o.ä.) möglich: 

Stadt Thale, Rathaus, Zimmer 124 (EG) 
Rathausplatz 1, 06502 Thale
Montag 9:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Stadt Blankenburg (Harz)
Haus I, Erdgeschoss, Zimmer 101 (Bürgerbüro)
Harzstraße 3, 38889 Blankenburg (Harz)
Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat 9:00 - 11:00 Uhr

Einwendungen gegen den Plan von denjenigen, deren Belange 
durch das Vorhaben berührt werden oder Stellungnahmen von Ver-
einigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG können bis einen Monat 
nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der den Plan auslegenden Gemeinde (hier: Stadt Blankenburg (Harz) 
oder Stadt Thale) oder beim Landkreis Harz, Friedrich-Ebert-Straße 
42 in 38820 Halberstadt erhoben werden.

Der Landkreis Harz bietet zusätzlich die Möglichkeit an, entspre-
chend § 3a VwVfG Einwendungen per E-Mail (elektronisches Doku-
ment) mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signatur-
gesetz zu erheben. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@kreis-hz.
de-mail.de.

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante 
mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem DeMail-Gesetz beim 
Landkreis Harz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@kreis-hz.de-mail.de.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Verfahren über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Gleichförmi-
ge Eingaben können unberücksichtigt gelassen werden, wenn die 
Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleser-
lich angegeben haben. Die Einwendungen sollen neben Vor- und 
Familiennamen auch die volle und leserliche Anschrift des Einwen-
ders enthalten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, wes-
halb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die Einwendungen 
werden der Antragstellerin bekannt gegeben. Auf Verlangen des Ein-
wenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwen-
dung erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig gegen 
den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die Stellungnahmen von 
Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behör-
den, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert.

Der Erörterungstermin wird rechtzeitig (mindestens eine Woche vor-
her) ortsüblich bekannt gegeben. Der Erörterungstermin wird nicht 
öffentlich. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungster-
min kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereini-
gungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, können von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrich-
tigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellun-
gen vorzunehmen sind. Auch die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Hinweise zum Datenschutz
Bei Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Erhe-
bung von Einwendungen seitens der Beteiligten werden zum Zwe-
cke der Durchführung dieses Planfeststellungsverfahrens Daten er-
hoben. Diese Daten werden vom Landkreis Harz in Erfüllung seiner 
Aufgabe gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz 
verarbeitet. Die entsprechenden datenschutzrechtlichen Informatio-
nen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 sowie Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sind unter https://www.kreis-hz.de/de/
abfall-und-bodenschutz/deponien.html einsehbar.

Im Auftrag

gez. Sinnecker
Leiter Umweltamt
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INFORMATIONEN ZU DEN SAMMLUNGEN 
VON BIOABFÄLLEN

Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR (enwi) bietet 
den Bewohnern der Stadt Thale die haushaltsnahe und kostenlose 
Sammlung von biologischen Abfällen an. Diese Sammlung findet 
statt

•  am Freitag, den 15. März 2024, 
  im Stadtgebiet Thale;

•  am Dienstag, den 26. März 2024, 
  in Neinstedt, Stecklenberg, Warnstedt, Weddersleben und
  Westerhausen;

•  am Dienstag, den 9. April 2024, 
  in Altenbrak und Treseburg sowie

•  am Freitag, den 12. April 2024, 
  in Allrode, Almsfeld, Friedrichsbrunn und Wendefurth

Allen Interessenten, die sich an dieser Aktion beteiligen möchten, 
gibt die enwi folgende Hinweise:

Es werden Bioabfälle wie Baum- und Strauchschnitt, Heckenschnitt, 
Rasenschnitt, Laub, Stauden und andere biologisch abbaubare Ab-
fälle gesammelt.

Damit eine zügige Übernahme möglich ist, legen Sie bitte das Ma-
terial am Sammeltag bis spätestens 07:00 Uhr an der Straße vor 
Ihrem Wohngrundstück am Straßenrand geordnet bereit. 

Sollten durch Baumaßnahmen Einschränkungen für die Abfuhr des 
Materials bestehen, legen Sie bitte die Bioabfälle an der nächst be-
fahrbaren Straße ab.

Um das Aufladen zu erleichtern, ist es notwendig, den Baum- und 
Strauchschnitt vorher zu bündeln. Verwenden Sie dazu Naturfa-
sern, denn Metall- oder Plastikbänder können in der Kompostanlage 
nicht verrotten. Die Bündel können bis zu 25 Kilogramm schwer 
und bis zu 2 Meter lang sein, die Äste bis zu 15 Zentimeter dick. 

Für Kleinmaterial bietet die enwi 70-Liter-Papiersäcke zum Preis 
von 1,40 Euro/Stück an. Die Vertriebsstellen entnehmen Sie bitte 
dem Entsorgungskalender 2024, den Internetseiten der enwi oder 

der enwi-App. Sie können das Material aber auch in Körben, Wannen, 
Eimern oder Kartons bereitstellen. Diese Gefäße nehmen Sie nach 
dem Entleeren wieder an sich. Bitte verwenden Sie keine Textil- 
oder Plastiksäcke sowie Regen- und Abfallbehälter!

Bitte säubern Sie bei eventueller Verschmutzung die Übergabestelle 
nach der Abfuhr.

Beachten Sie bitte die Hinweise schon bei der Vorbereitung des Ma-
terials, da der Entsorger sonst Ihre biologischen Abfälle nicht mit-
nehmen kann.

Ergänzend zur Straßensammlung bietet die enwi privaten Haus-
halten die Möglichkeit an, Kleinmengen (max. 2 m³) mit eigenen 
Transportmitteln kostenfrei auf nachfolgenden Anlagen zu den an-
gegebenen Zeiten anzuliefern:

Wertstoffhof Ballenstedt
Gewerbegebiet „Pfingstwiese“, 
Zeitraum: ganzjährig, Dienstag und Donnerstag 13:00 bis 18:00 Uhr 
(November – Februar 14:00 bis 17:00 Uhr), samstags 08:00 bis 13:00 
Uhr (November – Februar 09:00 bis 12:00 Uhr).

Wertstoffhof Oberharz in Elbingerode
Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken, Mühlental an der B 27, 
Zeitraum: ganzjährig, Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr (November - Feb-
ruar 13:00 bis 17:00 Uhr), Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr.

Wertstoffhof Westerhausen (ehem. Deponie)
an der Ortsverbindungsstraße zwischen Westerhausen und Warnstedt, 
Zeitraum: ganzjährig, Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr, Sams-
tag 09:00 bis 12:00 Uhr.

Auftretende Fragen werden im Vorfeld zur Sammlung und an den 
Sammeltagen telefonisch unter der Nummer 0 39 41 – 68 80 45 be-
antwortet.

Ihre Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR

Halberstadt, den 02.02.2024
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2. ÄNDERUNG DER SATZUNG ÜBER DEN WIEDERKEHRENDEN STRASSENAUSBAU-
BEITRAGSSATZ DER STADT THALE FÜR DIE STRASSENAUSBAUMASSNAHME:

AUSBAU „HAUPTSTRASSE“ IM ORTSTEIL FRIEDRICHSBRUNN
BEITRAGSERHEBUNG 2019

(HERANZIEHUNGSSATZUNG)

Auf Grundlage der § 8 Abs. 1 und § 45 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBL LSA 
S. 288) i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 12. 1996 (GVBL. LSA S. 
405) in der derzeit geltenden Fassung und § 7 der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Thale vom 14.12.2023 hat der Stadtrat der Stadt 
Thale in seiner Sitzung am 01.02.2024 folgende Heranziehungssatzung beschlossen:

§ 1  Beitragssatz

Gemäß § 7 Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Thale vom 14.12.2023 wird der wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatz für die Stra-
ßenausbaumaßnahme: Ausbau „Hauptstraße“ auf den Betrag von 0,5811693 € je Quadratmeter anrechenbarer Fläche festgesetzt.

Dieser Beitragssatz wird für die entstandenen und auf die Beitragspflichtigen umlagefähigen Investitionsaufwendungen an den öffentlichen 
Verkehrsanlagen für die o.g. Straßenausbaumaßnahmen erhoben, die gemäß der o.g. Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Thale zum 
Abrechnungsgebiet „Friedrichsbrunn“ gehören.

Der Beitrag errechnet sich wie folgt:

2. Änderung der Satzung über den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrags-
satz der Stadt Thale für die Straßenausbaumaßnahme: 

Ausbau „Hauptstraße“ im Ortsteil Friedrichsbrunn 
Beitragserhebung 2019 
(Heranziehungssatzung) 

 
Auf Grundlage der § 8 Abs. 1 und § 45 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBL LSA S. 288) i. V. m. §§ 2 und 6a des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. 12. 1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung und § 7 der Straßenaus-
baubeitragssatzung der Stadt Thale vom 14.12.2023 hat der Stadtrat der Stadt Thale in seiner 
Sitzung am 01.02.2024 folgende Heranziehungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 Beitragssatz  
 

Gemäß § 7 Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Thale vom 14.12.2023 wird der wieder-
kehrende Straßenausbaubeitragssatz für die Straßenausbaumaßnahme: Ausbau „Hauptstraße“ 
auf den Betrag von 0,5811693 € je Quadratmeter anrechenbarer Fläche festgesetzt. 
 
Dieser Beitragssatz wird für die entstandenen und auf die Beitragspflichtigen umlagefähigen 
Investitionsaufwendungen an den öffentlichen Verkehrsanlagen für die o.g. Straßenausbau-
maßnahmen erhoben, die gemäß der o.g. Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Thale zum 
Abrechnungsgebiet „Friedrichsbrunn“ gehören. 
 
Der Beitrag errechnet sich wie folgt: 
 
 
Baumaßnahme Kosten 2019 Umlagebetrag 

Ausbau Hauptstraße           734.193,16 €           734.193,16 €  
Gesamt      734.193,16 €      734.193,16 €  

   

Umlagebetrag 
Gemeindeanteil 
41,45% Bürgeranteil 

         734.193,16 €            304.323,06 €           429.870,10 €  

   

Bürgeranteil Beitragsfläche m² 
Beitrag je 
m²/Grundstücksfläche  

         429.870,10 €  739.664,13      0,5811693 €  
 
 
 
 

§ 2 In-Kraft-Treten 
 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2019 in Kraft.  
 
 
 
 
 

§ 2  In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 31.12.2019 in Kraft.

Thale, den 01.02.2024

Maik Zedschak
Bürgermeister Stadt Thale
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
VERFAHREN ZUR RAUMVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG FÜR DAS VORHABEN 

„WEITERFÜHRUNG DES STEINTAGEBAUS HARZER GRAUWACKE RIEDER“

Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH plant als Vorhabenträger die 
Weiterführung des Gesteinsabbaus Harzer Grauwacke Rieder. Ziel 
des Vorhabens ist es, den Rohstoff Grauwacke außerhalb der bisher 
genehmigten Gewinnungsgrenzen nach Osten und Südosten auf ei-
ner Fläche von 23,6 ha abzubauen. 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde (Ministerium für Infra-
struktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 24) hat 
mit Schreiben vom 29.01.2024 die Beteiligung am Verfahren zur 
Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 Abs. 1 Raumordnungsge-
setz für dieses Vorhaben eingeleitet. Gegenstand der Raumverträg-
lichkeitsprüfung sind die

1. Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung oder 
Maßnahme unter überörtlichen Gesichtspunkten, insbesondere 
die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen,

2. Prüfung der ernsthaft in Betracht kommenden Standortalternati-
ven und

3. überschlägige Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) unter Berücksichtigung der Kriterien nach 
Anlage 3 des UVPG.

Die Verfahrensunterlagen können ab dem 11.03.2024 bis zum 
17.05.2024 auf der Homepage des Ministeriums für Infrastruktur und 
Digitales unter nachfolgenden Links eingesehen werden.

Als Langadresse:
https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-und- 
landesentwicklung/raumvertraeglichkeitspruefungen/
Hier unter der Rubrik „Aktuelle Verfahren zur Raumverträglichkeits-
prüfung“.

Als Kurzadresse:
www.lsaurl.de/rvprieder

Eine zusätzliche analoge Zugangsmöglichkeit zu den Verfahrensun-
terlagen besteht bei der Stadtverwaltung in der Zeit Montag, Mitt-
woch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag von 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Raum 
124 (Erdgeschoss) der Stadt Thale, Rathausplatz 1, 06502 Thale im 
Zeitraum vom 11.03.2024 bis 17.05.2024. 

Es besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen zum Vorhaben auf der 
Grundlage der Verfahrensunterlagen bis zum 24.05.2024 abzuge-
ben. Die Übermittlung der Stellungnahmen soll elektronisch an die 
E-Mail-Adresse 

Referat24-MID@sachsen-anhalt.de
unter Angabe des Betreffs „RVP Rieder" 

erfolgen.

Darüber hinaus können Stellungnahmen auch postalisch an das 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
des Landes Sachsen-Anhalt,

Referat 24 Sicherung der Landesentwicklung,
Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale)

gerichtet werden.

Thale, 07.02.2024

Maik Zedschack   
Bürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
EINEBNUNG EINER GRABSTÄTTE AUF DEM FRIEDHOF THALE

Nutzungsberechtige der nachfolgenden Grabstätte sind nicht be-
kannt.  

Gemäß § 12 (9) der derzeit geltenden Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Stadt Thale und deren Ortsteile
erlischt das Nutzungsrecht an Grabstätten, wenn keine andere Per-
son innerhalb eines Jahres seit der letzten Beisetzung das Recht 
übernimmt. 

Angehörige der im Folgenden aufgeführten Grabstätte werden hier-
mit aufgefordert, sich unverzüglich bei der Stadt Thale, Friedhofsver-
waltung, Rathausplatz 1, 06502 Thale zu melden.

Finden sich bis zum 31.12.2024 keine Angehörigen, die das Nut-
zungsrecht an dieser Grabstätte übernehmen und diese ordnungs-
gemäß herrichten, wird die Stadt Thale gemäß der §§ 25 (1) und 27 
(2) (a) der derzeit geltenden Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Thale und deren Ortsteile die Grabstätte 
beräumen.

Vorhandene Grabmale, Einfassungen usw. werden entfernt und ge-
hen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Thale über. 

Das noch bestehende Nutzungsrecht fällt gem. der §§ 12 (9) und 27 
(2) an die Stadt Thale zurück.

Grabstätte:

Urnenwahlgrabstätte Heydecke, Helmuth und Elfriede 
im Plan 8, 3, Nr. 17 

Maik Zedschack
Bürgermeister
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GENEHMIGUNG DES VORZEITIGEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES
NR. 61 "SOLARPARK WESTERHAUSEN AN DER A 36" DER STADT THALE

Der Stadtrat der Stadt Thale hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 die 
Satzung über den vorzeitigen, vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 61 „Solarpark Westerhausen an der A 36“ der Stadt Thale gem. § 
10 Abs.1 BauGB beschlossen. 

Die Satzung über den Bebauungsplan besteht aus dem Teil A, Plan-
zeichnung mit Festsetzung durch Planzeichen und Textlicher Fest-
setzungen sowie Teil B Vorhaben- und Erschießungsplan. Teil C, die 
Begründung einschließlich des Umweltberichtes, das Blendgutach-
ten, der Artenschutzbeitrag, die Landschaftsbildbewertung für Tou-
risten und die Potentialanalyse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
im Gemeindegebiet Thale-Westerhausen, wurde gebilligt.

Die Satzung wurde beim Landkreis Harz / Dezernat IV / Bauordnungs-
amt, SG Planungsrecht zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmi-
gung wurde innerhalb der Genehmigungsfrist nicht abgelehnt. 
Gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB gilt die Geneh-
migung der Satzung durch Verfristung als erteilt. Die Genehmigung 
wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht.
Für den Bau und Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage soll 
Bauplanungsrecht geschaffen werden. Mit der Planung wird ein bis-
her landwirtschaftlich genutztes Grundstück in ein sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „Solaranlage“ baurechtlich 
umgewandelt.

Der räumliche Geltungsbereich ist in der Karte ersichtlich.

Lage des Bebauungsplangebietes in Bezug zum Ortsteil 
Westerhausen (ohne Maßstab).
Quellenvermerk: ALK / 08/2021 © LVermGEO LSA 
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ohne Maßstab).
Quellenvermerk zur Grundlagenkarte: 
„© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA 2022 Az. B82-6023253-21

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Grö-
ße von ca. 18,97 ha umfasst die Flurstücke 19 (TF),132 und 133 der 
Flur 13, Gemarkung Westerhausen und liegt am nordöstlichen Orts-
rand von Westerhausen, begrenzt vom Börnecker Graben im Süden, 
der Straße Am Fischberg im Westen und im Norden durch die Auto-
bahn A 36. 
Die Satzung über den vorzeitigen, vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 61 „Solarpark Westerhausen an der A 36“ der Stadt Thale 
mit Begründung, dessen Anhänge und zusammenfassender Erklä-
rung wird während der Dienststunden der Stadtverwaltung in der 
Zeit Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Dienstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr in Raum 124 (Erdgeschoss) der Stadt Thale, Rathausplatz 
1, 06502 Thale zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Jedermann 
kann über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verord-
nungen und DIN-Vorschriften) können an gleicher Stelle ebenfalls 
eingesehen werden.
Die Satzung über den Bebauungsplan mit Begründung, dessen 
Anhänge und zusammenfassender Erklärung ist ebenfalls über die 
Homepage der Stadt Thale unter https://stadt.bodetal.de/ einsehbar. 
Auf der städtischen Internetseite unter folgendem Pfad: Geoportal / 
Bauleitplanung / Rechtskräftige und wirksame Pläne.
Zielgenauer unter 
http://www.immobilienkarten.de/geoportal/stadt-thale/geoportal.php 
sowie über das Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt unter 

https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/
apps/viewer_v40/index.html?lang=de einsehbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB 
Folgendes unbeachtlich wird:
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen hingewiesen.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie des 
§ 44 Absatz 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwa-
iger Entschädigungsansprüche für Vermögensnachteile nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wurde ebenfalls hingewiesen. Die Fäl-
ligkeit des Anspruches auf Entschädigung kann dadurch herbeige-
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Das Bürgerbüro informiert 

Schiedsstelle der Stadt Thale

Die Sprechstunde der gemeinsamen Schiedsstelle der Stadt Tha-
le mit den Ortsteilen Almsfeld, Allrode, Altenbrak, Friedrichsbrunn, 
Neinstedt, Stecklenberg, Treseburg, Warnstedt, Weddersleben, Wen-
defurth und Westerhausen findet jeden dritten Dienstag im Monat 
in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Thale,   Zim-
mer 119, Rathausplatz 01, 06502 Thale statt.

Der nächste Termin der Sprechstunde wird 
Dienstag, der 19. März 2024 sein. 

Änderung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro:

Das Bürgerbüro hat am 08.03.2024 
von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Läuft Ihr Personalausweis, Reisepass oder Kinderreisepass ab?

Gemäß dem Gesetz 
über Personalaus-
weise und den elekt-
ronischen Identitäts-
nachweis ist jeder 
Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes 
verpflichtet, einen 
gültigen Ausweis zu 

besitzen, sobald Sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Melde-
pflicht unterliegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich überwiegend 
in Deutschland aufhalten.
Für einen Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises oder Rei-
sepasses legen Sie bitte Ihre Personenstandsurkunde (Geburts- und 
bei verheirateten die Eheurkunde), ein biometrisches Passbild sowie 
Ihren Personalausweis oder Reisepass vor.
Zur Ausstellung eines Kinderreisepasses müssen außerdem die sor-
geberechtigten Eltern ihre Zustimmung geben. Informieren Sie sich 
nach den Herstellungszeiten der Dokumente.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitar-
beiterinnen des Bürgerbüros Thale (Tel. 03947/470100)

Mit dem Passgesetz, welches ab 01.01.2024 in Kraft tritt, werden 
ab diesem Tag keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt. 

Sie haben die Möglichkeit für Kinder einen Personalausweis und/
oder einen Reisepass ausstellen zu lassen.
Für die Antragstellung benötigen Sie die Geburtsurkunde des Kin-
des, die Zustimmung der sorgeberechtigten Elternteile sowie ein ak-
tuelles biometrisches Passbild. Das Kind muss bei der Antragstellung 
mit anwesend sein.
Die Gebühr für Personen unter 24 Jahre beträgt bei einem Personal-
ausweis 22,80€ und bei einem Reisepass 37,50€.

Erhöhung der Gebühren bei Reisepässen

Ab dem 01.01.2024 beträgt die Gebühr für die Ausstellung von  
Reisepässen für Personen über 24 Jahre 70,00€.

führt werden, in dem der Entschädigungsberechtigte die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. 
Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hinge-
wiesen. 
Ist eine Satzung gemäß § 8 Abs. 3 KVG LSA unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, 
so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte 
Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen.

Mit der Bekanntmachung tritt der vorzeitige, vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 61 „Solarpark Westerhausen an der A 36“ der Stadt 
Thale gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Thale, 08.02.2024

Maik Zedschack 
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Das Amtsblatt Nummer 7/2023 des Zweckverbandes Ostharz tätig 
als öffentliches Ver- und Entsorgungsunternehmen im Landkreis 
Harz beinhaltet den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des 
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ost-
harz und wurde am 21.12.2023 bekannt gemacht.

In der Stadt Thale wird das Amtsblatt zusätzlich öffentlich, zur Ein-
sichtnahme für Jedermann, ausgelegt für den Zeitraum vom 

01.03.2024 bis einschließlich 31.05.2024

während der Dienststunden der Stadtverwaltung in der Zeit Montag, 
Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 16 Uhr, Dienstag von 9 Uhr 

bis 18 Uhr und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr im Raum 124 der Stadt 
Thale, Rathausplatz 1, 06502 Thale.

Thale, 12.02.2024

Maik Zedschack
Bürgermeister
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Veranstaltungen der Evangelischen Kirche in Thale:

Informationen zum Pfarramt: 
Pfarrerin Saskia Lieske, Ev. Kirchspiel, Hubertusstraße 2, 06502 Thale
Tel.:  03947/77 99 599 oder 0176/34506059
E-Mail   pfarramt@evangelischekirchethale.de
Homepage:  www.evangelischekirchethale.de

Gemeindebüro:  Frau Graue | Hubertusstraße 2 | 06502 Thale
Tel. und Fax.:  0 39 47 / 23 34
E-Mail:  buero@evangelischekirchethale.de
Öffnungszeiten:  Dienstag 14-16 Uhr, Donnerstag 10-12 Uhr

Katholische Pfarrei St. Mathilde    
Neuendorf 4 | 06484 Quedlinburg | Telefon: 03946 915082
Internet: http://st.mathilde-quedlinburg.de/herz-jesu/home

Wöchentliche Veranstaltungen in Neinstedt:

Lindenhofskirche:
Sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst 
 10.50 Uhr Gottesdienst für Menschen 
  mit Behinderung
Mittwoch 09.30 Uhr MICHAEL – Andacht für Menschen 
 & 14.30 Uhr mit Behinderung
Donnerstags 18.00 Uhr Fürbittgebet (Pfarramt Lindenstraße) 
Freitags   18.00 Uhr Junge Gemeinde
(Weitere Informationen und Kontakt unter www.jg-neinstedt.de)

Besondere Gottesdienste / Veranstaltungen:
01.03. 17.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 
  in der Aula der ESN
03.03. 09.30 Uhr Familiengottesdienst zum Weltgebetstag 
  in der Lindenhofskirche (Pfarrbereich)
10.03. 09.30 Uhr Pfarrbereichsgottesdienst, Lindenhofskirche
17.03. 09.30 Uhr Pfarrbereichsgottesdienst, Lindenhofskirche
24.03. 09.30 Uhr Pfarrbereichsgottesdienst, Lindenhofskirche
     14.00 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation
  (Katharinenkirche)
28.03. 16.00 Uhr Ostereier bemalen, Sonnenwinkel, Steuerstr. 26
 18.00 Uhr Tischabendmahl in der Aula der ESN
29.03. 09.30 Uhr Karfreitags-Gottesdienst, Lindenhofskirche
 11.00 Uhr Karfreitags-Gottesdienst, Katharinenkirche
  mit Abendmahl
 15.00 Uhr Musik und Texte zur Passion (Lindenhofskirche)
31.03. 07.00 Uhr Auferstehungsandacht, Friedhof der ESN
 09.30 Uhr Oster-Gottesdienst in der Lindenhofskirche   
  (Pfarrbereich)

Informationen zum Pfarramt 
Pfrn. Kristin Heyser, Lindenstraße 22a, 06502 Neinstedt
Sprechzeit: dienstags 16.00 – 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Tel.: 03947 7725151 • pfarramt@kirchgemeindeverband-neinstedt.de

Gemeindebüro:  
Claudia Graue, Lindenstraße 22, 06502 Neinstedt 
Sprechzeit: mittwochs 11.00 – 13.00 Uhr I freitags 9.00 – 11.00 Uhr
Tel.: 03947 776788 • buero@kirchgemeindeverband-neinstedt.de 

01.03. 18.00 Uhr Weltgebetstag (Winterkirche Ditfurt) 
07.03. 16.30 Uhr Entdeckerzeit für Kinder (Pfarrhaus)
10.03. 10.00 Uhr Gottesdienst
20.03. 14.00 Uhr  Miteinander-Füreinander
   (Gemeinderaum Pfarrhaus)
21.03. 16.30 Uhr Entdeckerzeit für Kinder (Pfarrhaus)
29.03. 10.00 Uhr Gottesdienst (mit Abendmahl)
31.03. 10.00 Uhr Familiengottesdienst (mit Abendmahl)

wöchentliche Termine:
Kirchenchor donnerstags, 20:00 Uhr
Bläserchor  freitags, 18:00 Uhr

Zu den Gottesdiensten lädt Ihre Ev. Kirchgemeinde »St. Stephani«  
und der GKR herzlich ein. Tel:  03946 6414, Fax: 03946 9738887

Ev. Kirche in Thale, Warnstedt und Friedrichsbrunn Evangelischer Pfarrbereich Neinstedt

St. Stephani-Kirche Westerhausen

So 03.03. 9:30 Uhr Go� esdienst m. Pfrn. 
Lieske

St. Petri Thale
KBZ

Di 05.03. 14 Uhr Seniorenkreis, m. Pfrn. 
Lieske
„Durch das Band des 
Friedens – Weltgebetstag 
von paläs� nensischen 
Chris� nnen“

St. Petri Thale
KBZ

So 10.03. 9:30 Uhr Go� esdienst 
m. Pfrn. Lieske

St. Petri Thale
KBZ

15.-18.03. Konfi Castle Schloss 
Mansfeld

So 17.03. 9:30 Uhr Go� esdienst, 
m. Pfrn. Heyser

St. Petri Thale
KBZ

Do 21.03. 9:30 Uhr Go� esdienst 
m. Pfrn. Lieske

DRK-Seniorenwohnheim
Bergblick

Do 21.03. 14 Uhr Gemeindenachmi� ag 
Warnstedt

Kirche St. Georg Warnstedt

Do 21.03. 19:30 Uhr Gesprächskreis St. Petri Thale
KBZ

Fr 22.03. 10 Uhr Go� esdienst 
m. Pfrn. Lieske

Seniorenwohnpark Thale

Fr 22.03. 11 Uhr Go� esdienst 
m. Pfrn. Lieske

Humanas
Friedrichsbrunn

So 24.03. 9:30 Uhr Go� esdienst, 
m. Prädikant Sporer

St. Petri Thale
KBZ

Do 28.03. 18 Uhr Tischabendmahl, 
m. Pfrn. Lieske

St. Petri Thale
KBZ

Fr 29.03. 9:30 Uhr Karfreitagsgo� esdienst, 
m. Pfrn. Lieske

Bonhoeff erkirche 
Friedrichsbrunn

So 31.03. 8 Uhr Andacht auf dem Fried-
hof, m. Posaunenchor, 
m. Pfrn. Lieske

Friedhof Thale

So 31.03. 9:30 Uhr Go� esdienst, m. Posau-
nenchor, m. Pfrn. Lieske

St. Petri Thale Kirche

Herz-Jesu-Gemeinde Thale (katholisch)
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Buch des Monats in der Bibliothek

Arno Strobel
»SHARING«
Psychothriller

Teilen ist das neue Haben.
Das ist deine Philosophie.
So hast du dir eine Existenz
aufgebaut und lebst sehr gut damit.

Aber was, wenn jemand kommt, der
eine ganz andere Idee vom Teilen hat?

Der keine Grenzen kennt.
Dir keine Wahl lässt.
Den Menschen zu „teilen“,
der dir am nächsten steht.

Auf eine Weise, die alle deine
Vorstellungen übersteigt.

BIST DU WIRKLICH BEREIT,
ALLES ZU TEILEN?

Information der Bibliothek

Social Media, Cybermobbing, Demokratie, Klimawandel oder spannende Fak-
ten rund um die Weltmeere -  zu diesen und vielen anderen Themen findet 
man interessante Medien in unserer Bibliothek Thale. Ob für Schule oder zur 
Entspannung, kommt einfach und schaut selbst. Wir freuen uns auf Euch.

Neu in der Bibliothek - Kinderabteilung

Weitere Öffnungszeiten

Bibliothek Thale (Tel. 03947/779905)
Bibliothek für Kinder / Erwachsene 
im Jugendzentrum Sputnik, Sputnikweg 1
Montag   13:00 – 17:00 Uhr
Dienstag      13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag   10:00 – 13:00 & 14:00 – 18:00 Uhr

Stadtverwaltung Thale (ohne Terminvergabe):
Montag   09:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag   09:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  09:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag  09:00 bis 16:00 Uhr
Freitag   09:00 bis 12:00 Uhr
Jeden letzten Mittwoch eines Monats hat die Stadt Thale 
ab 12.00 Uhr aus technischen Gründen geschlossen.

Bürgerbüro Thale (ohne Terminvergabe)
Montag   09:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag   09:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  09:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag  09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag   09:00 bis 18:00 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat 09:00 bis 12:00 Uhr
Jeden letzten Mittwoch eines Monats hat die Stadt Thale 
ab 12.00 Uhr aus technischen Gründen geschlossen.

Öffnungszeiten der Ortsbüros:
Allrode  Montag  13:00 bis 16:30 Uhr
  Freitag  09:00 bis 12:00 Uhr
Altenbrak Dienstag  09:00 bis 12:00 Uhr
   12:30 bis 16:30 Uhr
Friedrichsbrunn Montag  09:00 bis 12:00 Uhr
  Freitag  13:00 bis 16:30 Uhr
Neinstedt Freitag  09:00 bis 12:00 Uhr
Stecklenberg Mittwoch  09:00 bis 12:00 Uhr
Treseburg Donnerstag  09:00 bis 12:00 Uhr
   12:30 bis 16:30 Uhr
Warnstedt Donnerstag  09:00 bis 12:00 Uhr
Weddersleben Montag  09:00 bis 12:00 Uhr
Westerhausen Dienstag 10:00 bis 14:00 Uhr

Hüttenmuseum (Tel.: 0 39 47 / 77 85 72)
April – Oktober  Di – So   10:00 bis 17:00 Uhr
November – März  Mi – So 11:00 bis 16:00 Uhr

Jugendzentrum Sputnik (Tel.: 0 39 47 / 77 99 04)
Montag – Freitag  14:00 – 21:00 Uhr

Jugendclub Allrode (Tel.: 0160 / 62 54 892)
Dienstag und Mittwoch  15:00 – 20:00 Uhr
Freitag    14:00 – 18:00 Uhr

Jugendclub Friedrichsbrunn (Tel.: 0160/62 54 892)
Montag – Freitag  15:00 – 19:00 Uhr

Jugendclub Weddersleben (Tel.: 0160 / 62 54 892)
Dienstag – Freitag  14:00 – 21:00 Uhr
Jeden 2. Samstag  14:00 – 21:00 Uhr

Kloster Wendhusen (Tel.: 0 39 47 / 77 85 63)
Mittwoch – Sonntag 14:00 – 17:00 Uhr
Führungen nach Anmeldung



Sozialzentrum Bode e.V.

Karl-Marx-Str. 3 • 06502 Thale
Tel.: 03947/7 79 20 • Fax : 03947/ 77 92 29
E-Mail:  mail@sozialzentrum-bode.de
Internet:  www.sozialzentrum-bode.de

Bürgerservice:  
Mo – Do: 08.00 – 17.00 Uhr
Fr 08.00 – 12.00 Uhr

 

Jugendzentrum Sputnik

Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Telefon:  03947 / 77 99 04 
E-Mail:  sputnik@sozialzentrum-bode.de

Angebote:
01.03. 16 Uhr Entspannung mit Nicole
04.03. 15 Uhr Basketball
05.03. 15 Uhr Kunstwerkstatt / Frühling
06.03. 15 Uhr Schach AG
06.03. 16 Uhr Gesunde Ernährung
07.03. 16 Uhr Digitale Welten
08.03. 17 Uhr Sport mit Florin
09.03.  Fußball
11.03. 15 Uhr Billard
12.03. 15 Uhr Kunstwerkstatt / Frühling
13.03. 15 Uhr Gesprächskreis
14.03. 16 Uhr Digitale Welten
15.03. 16 Uhr Entspannung mit Nicole
18.03. 15 Uhr Mach dich fit an der Wii
19.03. 15 Uhr Kunstwerkstatt / Ostern
19.03. 19 Uhr Literaturcafé
20.03. 15 Uhr Schach AG
21.03. 16 Uhr Digitale Welten
22.03. 17 Uhr Sport mit Florin
23.03.  Basketball
25.03. 15 Uhr Tischtennis
26.03. 15 Uhr Kunstwerkstatt / Ostern
27.03. 15 Uhr Ostereier färben
28.03. 16 Uhr Digitale Welten
29.03.  Feiertag

Seniorenveranstaltungen Bodetreff

04.03. 14 Uhr Bewegungsübungen / Musestieg
06.03. 13.45 Uhr Entspannung in der Bodetal Therme
06.03. 14 Uhr Entspannungsgruppe / Musestieg
07.03. 14 Uhr Herbstzeitlose / Musestieg
11.03. 13.30 Uhr Kegeln in Timmenrode
11.03. 14 Uhr Bewegungsübungen / Musestieg
13.03. 13.45 Uhr Entspannung in der Bodetal Therme
13.03. 14 Uhr Entspannungsgruppe / Musestieg
14.03. 14 Uhr Musik und Tanz / Musestieg
14.03. 14 Uhr Kaffeerunde / SZB
18.03. 14 Uhr Bewegungsübungen / Musestieg
19.03. 19 Uhr Literaturcafé / Sputnik
20.03. 13.45 Uhr Entspannung in der Bodetal Therme / Musestieg
20.03. 14 Uhr Treffen Angehöriger von Demenzerkrankten / SZB
21.03. 14 Uhr Kaffeerunde / SZB
25.03. 13.30 Uhr Kegeln in Timmenrode
25.03. 14 Uhr Bewegungsübungen / Musestieg
27.03. 13.45 Uhr Entspannung in der Bodetal Therme
27.03. 14 Uhr Entspannungsgruppe / Musestieg
28.03. 14 Uhr Herbstzeitlose / Musestieg
28.03. 14 Uhr Kaffeerunde / SZB

Aktivgruppen

04.03. 10 Uhr Frauen Aktiv / Tierpark / Hexentanzplatz
05.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe I / Musestieg
05.03. 9.30 Uhr Lebensgärtner / Musestieg
06.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe II / Musestieg
07.03. 9.30 Uhr Kreative Gruppe / Musestieg
11.03. 13.30 Uhr Kegeln in Timmenrode
12.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe I / Musestieg
13.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe II / Musestieg
14.03. 9.30 Uhr Kreative Gruppe / Musestieg
18.03. 13.30 Uhr Kegeln in Timmenrode
18.03. 13.30 Uhr Frauen Aktiv / Käserei Westerhausen
19.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe I / Musestieg
19.03. 14 Uhr Lebensgärtner / Musestieg
19.03. 19 Uhr  Literaturcafé / Sputnik
20.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe II / Musestieg
20.03. 14 Uhr Treffen Angehöriger von Demenzerkrankten / SZB
21.03. 9.30 Uhr Kreative Gruppe / Musestieg
25.03. 13.30 Uhr Kegeln in Timmenrode
26.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe I / Musestieg
27.03. 9 Uhr Frauenfrühstück / Gruppe II / Musestieg
28.03. 9.30 Uhr Kreative Gruppe / Musestieg
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Apothekenbereitschaftsdienst

Landkreisdienst 
01.03. Nathusius-Apo. Neinstedt
02.03. Kur-Apo. Bad Suderode
03.03. Apo. am Markt Thale
04.03. Hubertusapo. Thale
05.03. Walpurgis Apo. Thale
06.03. Cyriakus Apo. Gernrode
07.03. Aesculap Apo. Ballenstedt 
08.03. Stadtapo. Ballenstedt
09.03. Bergapo. Harzgerode
10.03. Löwen Apo. Harzgerode
11.03. Bahnhof-Apo. QLB
12.03. Apo. im Vitalhaus QLB
13.03. Apo. am Weyhegarten QLB
14.03. Adler- & Rats-Apo. QLB
15.03. Löwenapo. QLB
16.03. Süderstadt Apo. QLB 
17.03. Nathusius-Apo. Neinstedt
18.03. Kur-Apo. Bad Suderode

19.03. Apo. am Markt Thale
20.03. Hubertusapo. Thale
21.03. Walpurgis Apo. Thale
22.03. Cyriakus Apo. Gernrode
23.03. Aesculap Apo. Ballenstedt 
24.03. Stadtapo. Ballenstedt
25.03. Bergapo. Harzgerode
26.03. Löwen Apo. Harzgerode
27.03. Bahnhof-Apo. QLB
28.03. Apo. im Vitalhaus QLB
29.03. Apo. am Weyhegarten QLB
30.03. Adler- & Rats-Apo. QLB
31.03. Löwenapo. QLB
Stadtdienste 2024:
09.03. Löwenapo. QLB
10.03. Süderstadt Apo. QLB
23.03. Bahnhof-Apo. QLB
24.03. Apo. im Vitalhaus QLB

Noch bis Sonntag, 10.03.2024 
Sonderausstellung im Hüttenmuseum:
Landschaften, Schlösser und Burgen, Porträts und Stillleben
von Günter Stein
Hüttenmuseum Thale, Walther- Rathenau - Straße 

Sonntag, den 03.03.2024 
Briefmarkentauschtag
09.00 bis 11.00 Uhr in den Räumen der 
Wohnungsgenossenschaft Thale eG, Freiligrathstr. 
53 in Thale

15.03.2024 
Die Schöne und das Biest - das Musical
16:00 Uhr im Klubhaus Thale, Walpurgisstr. 37
Alle Infos siehe Seite 34 

16.03.2024 bis Sonntag, 28.04.2024 
Sonderausstellung im Hüttenmuseum:
»Mit der Kamera eingefangen - Pflanzen und 
Landschaften in vier Jahreszeiten« 
von Andrea Hundt aus Thale
Hüttenmuseum Thale, 
Walther-Rathenau-Straße 

Samstag, den 30.03.2024 
Osterspaziergang
Unser Gästeführer erwartet Sie zu einem Spaziergang 
bis zum Eingang Bodetal.
11:00 Uhr • Treffpunkt: Bodetal Information Thale (ca. 90 Minuten)

VORSCHAU: Samstag, 13.04.2024 
Heinz Rudolf Kunze
SO PERSÖNLICH WIE NOCH NIE: 
DAS NEUE SOLOPORGRAMM VON HEINZ RUDOLF KUNZE 
20:00 Uhr im Klubhaus Thale, Walpurgisstr. 37
Alle Infos im nächsten THALEkurier

Veranstaltungstipps

- Änderungen vorbehalten -

Die Werkstatt wird im März am 25.3. von 19 Uhr bis ca. 21 Uhr 
im genannten Raum fortgesetzt.

Wir wollen die Grundlagen mit Wasserfarben wie Acryl, Guache 
oder Tempera bei Stillleben anwenden. Als Materialien werden 
Zeichenkarton A3 oder besser A2, Wasserfarben, verschiedene 
Pinsel, eine Palette und eine Wasserbox benötigt. 
Interessierte, die gern eigene Bilder schaffen möchten, sind zu 
diesem kostenfreien Angebot herzlich eingeladen! Man braucht 
keine künstlerischen Erfahrungen und Fertigkeiten, aber Offen-
heit, Entdeckungsfreude und etwas Ausdauer, um diese Heraus-
forderung anzunehmen. Und wenn man es dann kann, macht es 
richtig Spaß!

Neueinsteiger sind herzlich willkommen!

MAL- UND ZEICHENWERKSTATT THALE

Einladung zur 

ein Angebot für alle seit 2005

in Kooperation mit der
Wohnungsgenossenschaft 
Thale eG
und dem
Diakonie Pflegedienst der 
Evangelischen Stiftung 
Neinstedt

Leitung Dr. Guido Blosfeld

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 • www.wm-aw.de

Thementag am 13.03. 
(16:00 und 19:30 Uhr) 

 im Central Theater Thale:
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Winterferienaktion Eislaufen

Eine Attraktion der diesjährigen Winterferienaktion des Sozialzentrums Bode war das Eislaufen in Braun-
lage. Viele Kinder und Jugendliche aus Thale, Weddersleben, Friedrichsbrunn und Allrode nahmen an der 
Fahrt teil und vergnügten sich beim Eislaufen.

Seniorenfasching

Viel Spaß hatten die Senioren des Sozialzentrums Bode sowie die Senioren-
gruppen aus einigen Ortsteilen beim Seniorenfasching im Klubhaus Thale.

Kinderkarneval im Jugendclub Weddersleben

Eingeladen vom Jugendclub 
Weddersleben und der mobilen 
Jugendarbeit feierten mehre-
re Kinder und Jugendliche aus 
Thale und den Ortsteilen am 13. 
Februar gemeinsam Karneval. 
Toll kostümiert erfreuten sich die 
Teilnehmer an Tanz und Musik, 
Spielen, leckeren Speisen und 
Getränken.

AOK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse.

Starker
Wechsel!
Du hast schon viele starke Wechsel geschafft.  
Zeit für einen, der dich stark macht:

 deine-gesundheitswelt.de/wechsel

230922_AOKSAN_WK_AZ_Standard_2spx100_3mm.indd   2230922_AOKSAN_WK_AZ_Standard_2spx100_3mm.indd   2 25.09.23   11:5225.09.23   11:52

im Kino Central Theater Thale
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Fahrzeug für die Feuerwehr Treseburg

Der Stadtrat der Stadt Thale hat Ende des letzten Jahres der Ortsfeuerwehr 
Treseburg ein Kleinlöschfahrzeug übergeben. Somit ist die Feuerwehr in Tre-
seburg gut für den Erstangriff bei Bränden im oberen Bodetal ausgerüstet. 
Die Stadt Thale hat dafür 95.000 Euro aufgebracht. 

Am 02.12. fanden sich zum Ad-
ventsmarkt in Allrode die Schützen-
gesellschaft, der Kindergarten, der 
Förderverein der Freiwilligen Feuer-
wehr, die Interessengemeinschaft 
am Backofen und Cocktailstand so-
wie erstmals ein Weihnachtsbaum-
händler wieder auf dem Kirchplatz 
ein. Mit musikalischer Umrahmung 
durch den Posaunenchor Thale be-
gann der vorweihnachtliche Markt 
am Nachmittag mit der Andacht in 
unserer Petruskirche. 
Im Pfarrhaus der evangelischen 
Kirche wurde Kaffee und Kuchen 
angeboten. Am Abend erschien für 
unsere kleinen Besucher der Weih-

nachtsmann mit seinem treuen Begleiter Rudolph und bescherten die Kinder 
mit kleinen Gaben.Im Anschluss verweilten alle Besucher bei hervorragendem 
Winterwetter auf dem Kirchplatz bei interessanten Gesprächen und genossen 
die angebotenen Leckereien und Getränke. Stellvertretend ein Dank allen Aus-
führenden und Unterstützern zum Erhalt des Allröder Adventsmarktes.
Klaus Bader, Kulturbeauftragter des Ortsteils Allrode

17. Allröder Weihnachtsmarkt

Impressionen vom Faschingsumzug in Thale
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Jahreshauptversammlung des Harzklub-Zweigverein Thale am 16.02. 2024

Der Februar ist Versammlungsmonat, zumindes-
tens beim Harzklub- Zweigverein Thale. So fand 
am 16.02.2024 die Jahreshauptversammlung im 
großen Saal des Thaler Rathauses statt. Der Ver-
sammlungsleiter und 2. Vorsitzende des Zweig-
vereins, Dr. Harald Watzek eröffnete die Veranstal-
tung. Wie hoch der Stellenwert des Zweigvereins 
in der Region um Thale ist, zeigte die Teilnahme 
von 61 anwesenden Gästen. Im Präsidium hatten 
neben dem stellvertretenden Bürgermeister von 
Thale, Eiko Franke, auch der Landrat des Landkrei-
ses Harz, Thomas Balcerowski, Platz genommen. 
Zudem, als Vertreter des Harzklub- Hauptvereins, 
war der stellvertretende Präsident, Dirk Erfurt, 
anwesend. Es folgte die Verlesung des Jahres- Re-
chenschaftsbericht durch den 1. Vorsitzenden des
Harzklub Zweigverein, Fritz Nennhuber. „Trotz 
Sterbefällen, Wohnortwechsel und altersbeding-
ter Austritte hat sich die Mitgliederzahl des Zweig-
verein gegenüber 2022 erhöht. Zählte der Verein im letzten Jahr 139 Mitglie-
der, so hat sich die Zahl zum Ende 2023 auf nunmehr 148 positiv geändert,“ 
so der Vorsitzende.

Lobend äußert sich Fritz Nennhuber über die ständigen Aktivitäten im Zweig-
verein, über die die jeweiligen Warte im Anschluss berichteten. Aber auch 
zum Thema Klimaschutz und Energiewende nahm der Vorsitzende Stellung. 

Er zitierte aus der Präambel des Positionspapiers, welches der Hauptverein 
zu diesem Thema erstellt hat.Dank richtete der Vorsitzende in Richtung Stadt. 
Durch die gute Zusammenarbeit zwischen Rathaus und Harzklub würden 
viele Probleme schnell erledigt. 

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden konnten die Fachwarte 
Einblicke in ihre Arbeit vermitteln. Wegewart Dr. Detlef Ulrich berichtete, wie 

der sich zurzeit stattfindende Waldumbau negativ auf die Wander-
wegbeschilderung auswirkt. Wo vor Jahren ein Baum als Schilderhal-
ter genutzt werden konnte, müssen heute Wegebäume gesetzt wer-
den. Zusätzlicher Mehraufwand an ehrenamtlicher Arbeit und ein 
erhöhter Materialaufwand sind nötig, um eine ordentliche Wander-
wegbeschilderung aufrecht zu halten. Für den Zweigverein sorgen 
sich 7 Harzklubler um 550 Wanderschilder, welche auf den insgesamt 
250 Wanderwegkilometern rund um Thale verbaut sind. Vandalismus 
an den Schildern, so Dr. Ulrich, sind ein leider immer wiederkehren-
des Thema. 2023 wurden für die Wegebeschilderung 241 Stunden 
im Ehrenamt erbracht. Ordnung und Sicherheit, speziell rund um das 
Bodetal bei Thale, dafür sorgen sich fünf Vereinsmitglieder der Natur-
station. Für Reparaturen an Sitzgruppen, Bänken und Schutzhütten, 
für das

Freischneiden von Wanderwegen bis hin zur Beseitigung von Wind-
bruch entlang der Wanderwege wurden 2023 ca. 1000 ehrenamtli-
che Stunden geleistet. In seinem Bericht präsentierte der Leiter der 
Naturstation, Peter Hill, eindrucksvoll die erbrachten Leistungen. 
2024 werden die Verantwortlichkeiten in der Naturstation neu auf-
gestellt.

Für jedes Kalenderjahr erstellt der Wanderwart einen Wanderplan. 
2023 wurden 25 offizielle Wanderungen vom Zweigverein angebo-
ten. An diesen Wanderungen nahmen 368 Wanderfreunde und Wan-
derfreundinnen teil und erwanderten 234 km. Zwei Nordic Walking-
Gruppen komplettieren den Aktivitätsradius des Zweigverein Thale.

2024 standen beim Zweigverein wieder die Vorstandswahlen an. 
Dr. Watzek stellte die Kandidaten vor, welche eigentlich die „Alten“ 
waren. In nur drei Positionen gab es namentliche Veränderungen. 
Ohne Gegenstimmen wurde der neue Vorstand für vier weitere Jahre 
bestätigt. Bei den anschließenden Gästegrußworten waren sich der 
Landrat, der stellvertretende Bürgermeister und der stellvertretende 
Präsident des Harzklub e.V. im Konsens einig. Sie bescheinigtem der 
Harzklub Zweigverein Thale ein absolut positives Erscheinungsbild 
und einen zuverlässlichen Partner in Sachen Ehrenamt. 

 Ab 23.02. in jeder 
 Verkaufsstelle

Die neue
Lotterie.



Viel besuchte Schule am Tag der offenen Tür

Wie viele Schüler lernen durchschnittlich in einer 
Klasse? Wie gut sind die Fachräume ausgestattet? 
Welche Freizeitangebote der Schule können die 
Schüler nachmittags nutzen?

Das sind nur einige der Fragen, die Eltern und 
andere Gäste stellten, als sie am 17. Januar 2024 
zum Tag der offenen Tür die Sekundarschule Thale 
Nord besuchten. Neben ehemaligen Schülern und 
Lehrern kamen natürlich vorwiegend Eltern von 
Grundschülern, die sich Gedanken um die wei-
tere schulische Zukunft um ihre Kinder machen 
und sehen wollten, ob die Sekundarschule Thale 
Nord das richtige für sie ist. Deshalb zeigte sich 
die Schule natürlich von ihrer besten Seite. Die 
Schüler und Lehrer hatten sich auf diesen Tag gut 
vorbereitet. Alles war bunt geschmückt und durch 
die Gänge zog ein lieblicher Duft von Kaffee und 
Kuchen, so dass sich die Gäste während ihrer Tour 
durch die einzelnen Räume auch stärken konnten.

Der Schulchor empfing sie außerdem mit einem 
kleinen Konzert bekannter Lieder, und die Grund-
schulkinder, die mit ihren Eltern gekommen wa-
ren, wurden eingeladen, an einer Bastelrunde teil-
zunehmen, was regen Zuspruch fand.
Der Termin war gut gewählt, denn am Mittwoch-
nachmittag finden die meisten Arbeitsgemein-
schaften der Schule statt, die dann auch ihr vielfäl-
tiges Angebot präsentierten. So können sich die 
Schüler zum Beispiel in der AG „Flora und Fauna“ 
mit der Pflege des schuleigenen Bienenstocks be-
schäftigen, an zahlreichen Sport-AGs teilnehmen 
oder bei „Mythen und Sagen“ die Regionalge-
schichte von Thale kennenlernen. 
Das Interesse war so groß, dass so mancher der 
Besucher länger blieb, als ursprünglich geplant 
war. So wird es bestimmt im nächsten Jahr wieder 
einen Tag der offenen Tür geben.

Die Schulreporter
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Der Schüler Konrad Krämer aus der 10a 
zeigt unter Anleitung von Chemielehrer 
Herrn Wolke, wie hell Magnesium brennt, 
wenn es entzündet wird.

Bewundert werden konnten von den Gästen auch 
viele Utensilien, die für die Bienenhaltung und -zucht 
erforderlich sind.

Viel besuchte Schule 
am Tag der offenen Tür

Am Dienstag, 13.02.24, feierten alle Schüler der 
Grundschule »Hans Christian Andersen« in Qued-
linburg im Kinderladen in der Reichenstraße Fa-
sching. Die Mitarbeiter des Jugendklubs haben 
den Raum faschingsmäßig in die Steinzeit ver-
wandelt. 
Mit Wunschmusik und Steinzeit-Spielen wurden 
die Kinder in beste Tanzstimmung und Faschings-
laune verzaubert. Besten Dank für diesen tollen 
»anderen« Schultag - auch an die Stadt Thale, wel-
che die Kosten für die Bahntickets übernommen 
hat.
Das Team der GS
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RENAULT CLIO
E-TECH FULL HYBRID
105 kW / 143 PS

199,00 €
Ab mtl.
Renault Clio Evolution SCe 65

Leasing: Fahrzeugpreis: 16.267,00 €. Leasingsonderzahlung: 0,00 €. Laufzeit: 36 Monate. Gesamt
laufleistung 30.000 km. Monatsrate: 199,00 €. Gesamtbetrag: 7.164,00 €. Ein Kilometer-Leasingan
gebot für Privatkund/-innen von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.01.2024.
• Online-Multimediasystem Easy Link mit 7-Zoll-Touchscreen • Digitale Instrumententafel 7-Zoll •
Einparkhilfe hinten
Renault Clio SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): niedrig: 6,4; mittel: 4,9; hoch:
4,5; Höchstwert: 5,6; kombiniert: 5,2;  CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 118. Renault Clio: Ge
samtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,0 – 4,3;   CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 122 – 96 (nach
gesetzl. Messverfahren, Werte nach WLTP).
Abb. zeigt Renault Clio Esprit Alpine mit Sonderausstattung.

Suderöder Chaussee 1
www.autohaus-moebes.de

Autohaus Möbes GmbH in Quedlinburg

Im November 2023 erhielten wir die traurige 
Nachricht, dass unser langjähriger Vereinsvorsit-
zender Wolfgang Thoß verstorben ist.
Wolfgang Thoß leitete den Geschichts- und Hüt-
tenmuseumsverein Thale am Harz e.V. von 2008 
bis 2016 und war maßgeblich daran beteiligt, dass 
wir seit 2009 die Dampfmaschine Nr. 7 als Teil des 
Hüttenmuseums Thale präsentieren können. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenkenbewahren.
Der Vorstand und die Mitglieder des Geschichts- 
und Hüttenmuseumsverein Thale am Harz e.V.  

LESERBRIEF Zum Gedenken 
an Wolfgang Thoß

Online-Hautcheck: Schnellerer Zugang zum Hautarzt

Die AOK Sachsen-Anhalt erweitert ihr Angebot 
im Bereich Dermatologie und hat für Menschen 
mit Hautproblemen ab sofort ein neues Angebot, 
mit dem eine Diagnose durch einen Hautarzt in-
nerhalb von nur 48 Stunden möglich ist. Die Kas-
se arbeitet dafür mit OnlineDoctor zusammen, 
dem führenden Anbieter für Teledermatologie in 
Europa. Insbesondere Menschen im ländlichen 
Raum oder unterversorgten Regionen soll damit 
der Zugang zu einem Hautarzt deutlich erleichtert 
werden.

Der Prozess ist ganz einfach: Der Versicherte 
wählt aus einer Liste der verfügbaren Dermato-
logen jenen aus, von welchem er eine Diagnose 
haben möchte - idealerweise die nächstgele-
gene Praxis. Dann lädt er Fotos der betroffenen 
Hautstelle hoch und beantwortet Fragen zu den 
Symptomen. Nach maximal 48 Stunden erhält der 
Versicherte eine Diagnose, eine persönliche The-
rapieempfehlung und nach Bedarf eine Arznei-
mittelverordnung. 

Alle im Portal vorhandenen Fachärztinnen und 
Fachärzte sind in Deutschland niedergelassen 
und zugelassen. Fast 90 Prozent aller Anfragen 
können laut Anbieter auf diesem Weg komplett 
digital bearbeitet und abgeschlossen werden, in 

allen anderen Fällen bietet der untersuchende 
Hautarzt in der Regel auch einen Weiterbehand-
lungstermin an.  

Der Online-Hautcheck ist für die Versicherten der 
AOK Sachsen-Anhalt unter 
www.deine-gesundheitswelt.de/
vorsorge-impfschutz/online-hautcheck oder 
www.onlinedoctor.de/aok-san/ 
verfügbar. Sie erhalten einen Link per E-Mail und 
einen Freischaltcode per SMS. Mit diesem können 
sie die Empfehlung der Hautärztin bzw. des Haut-
arztes aus dem per Zwei-Faktor-Authentifizierung 
gesicherten Portal herunterladen. 

Versicherte können diesen Service bis zu viermal 
im Quartal kostenfrei nutzen, eine Altersgrenze 
gibt es nicht. Davon unberührt sind gesetzlich 
festgesetzte Zuzahlungen, z.B. für verordnete Arz-
neimittel. 
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Jahreshaupt- und Wahlversammlung der 
Schützengesellschaft Friedrichsbrunn

Am 9. Februar fand in der »Schützenklause« die diesjährige Jahreshaupt- und 
Wahlversammlung der Schützengesellschaft Friedrichsbrunn von 1816 e.V. 
statt. Nach den Berichten des Vorstandes und der Revisionskommission so-
wie die Bekanntgabe des Haushaltsplanes für 2024, wurde der amtierende 
Vorstand entlastet. Anschließend übernahm die Wahlkommission ihre Arbeit. 
Die Schützenschwester Angelika Strelow und die Schützenbrüder Dieter Flor-
czak sowie Hans- Joachim Just, welche die Geschicke des Vereins über viele 
Jahre gelenkt und geleitet haben, standen für eine Neuwahl des geschäfts-
führenden Vorstands nicht mehr zur Verfügung. Ihnen gilt an dieser Stelle ein 
großes Dankeschön für ihre geleistete Arbeit. Als neuer Oberschützenmeister 
wurde das Gründungsmitglied Ingo Zehnpfund gewählt. An seiner Seite als 
Schützenmeister wird nun Gerd Nebe aktiv und die finanziellen Aufgaben 
übernimmt Lars Schilling. 
Des Weiteren wurde Claudia Taege als Damenleiterin, Manfred Schilling als 
Schießleiter und Platzwart LG , Dieter Florczak als Platzwart KK, Ronny Tage 
als Jugendleiter und Steffi Zehnpfund als Schriftführer gewählt.
Anschließend wurde der neue Terminplan für das Schützenjahr 2024 bekannt 
gegeben. Die Mitglieder sicherten dem neuen Vorstand ihr Unterstützung zu 
und wünschen ihm alles Gute.
 - Gut Schuss -

v.l.n.r.: Der neue geschäftsführende Vor-
stand der SG Friedrichsbrunn v. 1816.e.V.
Schützenmeister Gerd Nebe, Ober-
schützenmeister Ingo Zehnpfund und 
Schatzmeister Lars Schilling

Latenight Shopping bei Möbel Müller

Schon fast eine Tradition, das Latenight Shopping bei Möbel Müller in Thale. 
Am 1. Freitag im Februar haben sich auch in diesem Jahr viele Kunden und 
Gäste im Thalenser Möbelhaus getroffen, sich über die aktuellen Möbel High-
lights informiert oder auf dieser Afterworkparty mit Freunden oder Nachbarn 
geschnackt. An der NICE DAY Cocktail Bar, bei der Weinverkostung oder auch 
bei der Kochvorführung der aktuellsten Küchentechnik von BORA herrschte 
die gesamte Zeit großer Andrang. Aber nach der Party ist vor der Party, schon 
jetzt laufen die Vorbereitungen für Sonderöffnung zum Walpurgismarkt und 
das Ostmobile Treffen am 1. Mai.
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Schlosshotel Stecklenberg ist bestbewertetes Hotel von Sachsen-Anhalt

Auch in diesem Jahr kann das Schlosshotel Stecklenberg seinen Titel als best-
bewertetes Hotel von Sachsen-Anhalt behaupten. Die Bewertungsplattform 
HolidayCheck hat das Hotel mit dem HolidayCheck Award 2024 ausgezeich-
net. »Unsere Gäste erkennen, dass wir nicht stillstehen. Aber vor allem schät-
zen sie die Ruhe und familiäre Atmosphäre in unserem kleinen Schloss«, sagt 
der Inhaber Michael Pinnow zur Auszeichnung. Sein Hotel liegt an der Spit-
ze von 3000 Betrieben in Sachsen-Anhalt. »Nicht nur unseren Gästen, auch 
unseren Mitarbeiterinnen ist dafür zu danken. Sie erwecken das Schloss erst 
zum Leben und sind über die Jahre Familie geworden.«
Das Dornröschenschloss musste erst aus seinem Schlaf geholt werden. Mi-
chael Pinnow verwirklichte sich einen Traum: Er kaufte 1999 eine Ruine und 
sanierte sie aufwändig in handwerklicher Eigenleistung. Nach fünf Jahren 
Bauarbeiten eröffnete die Ferienanlage Schloss Stecklenberg mit Ferienwoh-
nungen und einem Café. Inzwischen ist es ein Hotel garni mit der Klassifizie-
rung Drei Sterne Superior. Michael Pinnow ist weiterhin fest im Hotelbetrieb 
eingespannt und entwickelt Projekte am Puls der Zeit. So baut er aktuell mit 
ortsansässigen Firmen ein Carport mit E-Ladestationen. Auf dem Dach soll 
eine Solaranlage installiert werden, die das Hotel zu 100 % mit Strom versor-
gen soll.
Das kleine Schlosshotel in Stecklenberg im Ortsteil von Thale feiert in diesem 
Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung 
als Medientechnologe Druck (Bereich 

Offset) oder als Medientechnologe 
Druckverarbeitung (industrieller 

Buchbinder) (m/w/d)

Mehr Infos unter www.q-druck.de

Wir suchen
DICH!
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LANDESPOKAL 

      VIERTELFINALE

Sachsen - Anhalt2023/2024

LANDESPOKAL

am 23.03.2024 um 14:03 Uhr 
Sportpark Thale | Neinstedter Straße 1-2 | 06502 Thale

VVK-Stellen ab 12.02.24
Thale INFO (Bahnhof)  | AUTOTEILE HARZ |  PSA-FITNESS STUDIO
Geschäftsstelle Stahl Thale | Trend Punkt Werbung (Blankenburg)

Den Fotos von Andrea Hundt sieht man die Liebe zum Detail und zur Natur an. Andrea Hundt, die seit 
vielen Jahren in Thale lebt, findet ihre Motive unterwegs im Alltag, im Urlaub oder auch im eigenen 
Garten. 
Eine Auswahl von Fotos 
quer durch die Jahres-
zeiten sind jetzt vom 
16. März bis zum 28. 
April 2024 im Hütten-
museum Thale zu se-
hen.

Sonderausstellung im Hüttenmuseum Thale 
»Mit der Kamera eingefangen -  Pflanzen und Landschaften 

 in vier Jahreszeiten« von Andrea Hundt aus Thale
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Entdecken Sie das Unmögliche:

DAS KLEINSTE 
WIEDER AUFLADBARE 
HÖRGERÄT DER WELT.

Gutes Hören muss nicht sichtbar sein.
JETZT unverbindlich Probetragen 
im Hörwerk Quedlinburg! 

Gültig bis zum 
30.04.2024 

Pölkenstraße 9a 
06484 Quedlinburg

Tel: 0 39 46 - 810 40 40

Familie Nartschik

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo - Do: 08:30 – 17:00 Uhr
Fr:  08:30 – 14:00 Uhr 

GÜNSTIGER WOHNEN IN THALE GMBH
Bertolt-Brecht-Straße 16| 06502 Thale

Tel.: 03947 . 93 95 510
verwaltung@günstiger-wohnen.com
www.günstiger-wohnen.com

Vermietungshotline: 0151/725 505 25

Vom 1-Raum-Singleappartement 
bis zur XL-Familienwohnung 
mit 120 m²
Gerne statten wir ihre Wohnung mit einer NEUEN KÜCHE aus, 
wählen Sie z.B. Bodenbelag oder Fliesen einfach selbst aus! 
Verwaltung direkt vor Ort!
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Das Highlight für die ganze Familie:
Die Schöne und das Biest - das Musical

Ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight »Die Schöne und das Biest« 
erzählt das Theater Liberi am 15.03.2024 um 16.00 Uhr im Klubhaus Thale 
eindrucksvoll die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvol-
le Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und 
Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens – ein Live-Erlebnis für 
die ganze Familie! 
Ein bestens ausgebildetes Ensemble begeistert das Publikum mit abwechs-
lungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs 
mit Hitpotenzial. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: das wan-
delbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauber-
ten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.
Seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen schon das Märchen von der 
Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie so-
gar einen Fluch brechen kann. Einen Fluch, der den Prinzen in ein furchtein-
flößendes Biest verwandelt hat. Als sich eines Tages ein armer Kaufmann in 
den Schlossgarten verirrt und dort eine Rose pflückt, fordert das Biest dafür 
einen hohen Preis. Fortan muss die jüngste Tochter Belle im verwunschenen 
Schloss leben. Belles anfängliche Angst weicht jedoch schnell der Neugier, als 
sie feststellt, dass hinter der harten Schale des Biestes ein weicher Kern steckt 
und dass sie mit ihm sogar lachen und tanzen kann. Doch Belle ist hin- und 
hergerissen, denn sie stellt sich viele Fragen: Was hat es mit dem geheimnis-
vollen Prinzen im Spiegel auf sich? Und warum gibt es diese verzauberten 
Wesen im Schloss? Belle begibt sich auf die Suche nach Antworten...

Spieldauer: zwei Stunden inkl. 20 Minuten Pause
Altersempfehlung: ab 4 Jahren
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das (V8-)powergeschenk!
ein gutschein...                    von Harzcruiser. 

traumwagen zum Selbst fahren! 

rEA
L aMERICAN

         m US CLE cARS

Chevrolet Camaro Cabriolet

Ford Mustang GT Cabriolet65er/67er Ford Mustang Cabriolet 1966er Ford Mustang Coupé

Hummer H2 dodge charger srt8

1968er chevrolet impala

1971er plymouth roadrunner

1967er / 1969er ford mustang fastback

GÜNSTIGER WOHNEN IN THALE GMBH
Bertolt-Brecht-Straße 16| 06502 Thale

Tel.: 03947 . 93 95 510
verwaltung@günstiger-wohnen.com
www.günstiger-wohnen.com

Vermietungshotline: 0151/725 505 25

Vom 1-Raum-Singleappartement 
bis zur XL-Familienwohnung 
mit 120 m²
Gerne statten wir ihre Wohnung mit einer NEUEN KÜCHE aus, 
wählen Sie z.B. Bodenbelag oder Fliesen einfach selbst aus! 
Verwaltung direkt vor Ort!



Foto: Adobe Stock - Dmitry Lobanov

03946 90 75 449

Öffnungszeiten:
Mi - Mo  10.00 - 20.00 UHR
Di Ruhetag

NEU BEI UNS!

EINZIGARTIGER 
GESCHMACK

BURGER

100% BEEF

MARKT 7 / 06484 QUEDLINBURG FAMILIENFEIERN|FIRMENFEIERN|GEBURTSTAGE

Schlemmen & Genießen 
im romantischen Gewölbe

Ferienhausdorf Thale • Walther-Rathenau-Str. 3, 06502 Thale • Tel.: 03947/689090 • E-Mail: info@ferienhausdorf-thale.de

Ihr März bei uns

!!!Burger, Burger, Burger!!!

Im März kommen Burgerliebhaber ganz auf ihre Kosten...
Neben unseren Standardburgern Klein, Groß und Veggie bieten wir 
Variationen wie Fischburger, Hähnchenburger, Leberkasburger oder 

den extra scharfen Burger

IHRE MEDIABERATERIN: 
Tosca Zadow • TEL.: 0 39 47.77 29 466
zadow@eckpunkt.de

REGIONAL WERBEN IM THALEKURIER

Auto Dienst Krug GmbH | Neinstedter Str. 15 B | 06502 Thale | Tel.: 0 39 47. 22 33 | www.autodienst-krug.de

Fragen Sie auch nach unseren Finanzierungs- & Leasingangeboten!

Barpreis in €: 

Erstzulassung: 05/2020
Kilometer: 19.100 km
Leistung: 92 kW (125 PS)
Antrieb: Benzin, Schaltgetriebe

BOSCH-SERVICE

NEU- & GE-
BRAUCHTWAGENFord EcoSport 1.0 

EcoBoost ST-Line

    16.900,-

Fahrassistenz- Paket I Metallic-Lackierung I Klimaautomatik I 
el. Fensterheber+Außenspiegel (beheizbar,anklappbar) I 
Frontscheibenheizung I Sitzheizung I Multifunktionsleder-
lenkrad (beheizbar) I Rücksitzlehne geteilt umklappbar I 
Sound-System Bang&Olufsen I Einparkhilfe  
hinten+vorn+Rückfahrkamera I Bluetooth
lrrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! 
Inzahlungnahme, Ablösung von laufenden Krediten 
und Finanzierung auch ohne Anzahlung möglich!!!

dachbleche24 - Metalldächer und Zubehör aus eigner Produktion. 

39435 Egeln, Feld am Bruche 18 B 
dachbleche24 - Metalldächer und Zubehör aus eigner Produktion. 

39435 Egeln, Feld am Bruche 18 B 

1A Trapezbleche auf Maß direkt vom Hersteller.
5% online Rabatt + Lieferung bundesweit
Tel.: 039 268 98 69 - 170
www.dachbleche24-shop.de

dachbleche24 - Metalldächer und Zubehör aus eigner Produktion. 

39435 Egeln, Feld am Bruche 18 B 039 268 98 69 - 170


